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Autorenreferat 

In dieser Diplomarbeit wird sich zunächst mit den rechtlichen Grundlagen beschäf-

tigt, welche im Bereich von Tuningmaßnahmen an mehrspurigen Kraftfahrzeugen 

von Bedeutung sind. 

Anschließend findet eine Klassifizierung gängiger Tuningmaßnahmen statt. Nach 

dieser grundsätzlichen Einordnung werden einzelne genauer erläutert, um einen 

Einblick in verschiedene Bereiche zu bekommen.  

Der wesentliche Teil der Arbeit folgt mit der Darstellung der Auswirkungen einzelner 

Tuningmaßnahmen auf die Fahrkinematik und Fahrsicherheit. Hierbei wird speziell 

auf Veränderungen im Bereich der Räder, der Spurweite, der Stabilisatoren und des 

Federungssystems eingegangen. Die Auswirkungen dieser Veränderungen werden 

detailliert erläutert und eingeordnet.   

Um Tuning zukünftig noch sicherer zu gestalten und rechtlich weiter zu erhalten, 

liefert die Arbeit einen Lösungsvorschlag zur Verbesserung der Bewertung von Tu-

ningkombinationen. 

Zuletzt werden noch eine Zusammenfassung und ein Ausblick gegeben, inwieweit 

weiter geforscht werden soll. 
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1 Einleitung 

Seit 1980 hat sich die Zahl der in Deutschland angemeldeten PKWs mehr als ver-

doppelt. Die zugelassenen PKWs sind von circa 23 Millionen bis auf heute über 47 

Millionen angestiegen (Kords, 2020). 

Auch daraus wird ersichtlich, dass Autos, vor allem in Deutschland, ein wichtiger 

Bestandteil des Lebens sind. Für ein bestimmtes Klientel ist es wichtig das Serien-

fahrzeug zu verändern. Verschiedene Tuningmaßnahmen können dazu beitragen 

das Fahrzeug optisch zu individualisieren oder technisch zu „verbessern“. Viele Än-

derungen beeinflussen die Technik des Fahrzeugs und können deshalb die Fahrsi-

cherheit negativ beeinflussen, obwohl lediglich optische Aspekte bedacht wurden. 

Unter Fahrsicherheit versteht man eine Vielzahl an Eigenschaften eines Fahrzeugs, 

die dazu beitragen, dieses, vor allem auch im Grenzbereich, möglichst einfach in 

der Spur zu halten, ohne dass es unkontrollierbar ausbricht. Auch ein fehlerhaftes 

Fahrmanöver sollte nicht zwangsläufig zu einem Unfall führen. Die Gefahr der star-

ken Beeinträchtigungen der Fahrsicherheit findet sich vor allem bei Änderungen, 

welchen kein Gutachten vorangeht. Der zuständige Sachverständige für den Kraft-

fahrzeugverkehr muss bewerten, ob durch das Tuning die Vorschriftsmäßigkeit und 

die Fahrsicherheit weiterhin gegeben sind. 

Die folgende Arbeit ist zielgerichtet auf Sachverständige für den Kraftfahrzeugver-

kehr. Die erläuterten Zusammenhänge sind in Bezug auf Einzelabnahmen von gro-

ßer Bedeutung, jedoch in derartiger Zusammenstellung hinsichtlich Auswirkungen 

von kombinierten Tuningmaßnahmen auf Fahrkinematik und Fahrsicherheit noch 

nicht zu finden. Diese Arbeit dient als Grundlage für die Bewertung des Einflusses 

von bestimmten Tuningmaßnahmen zur Erstellung von Einzelabnahmen nach §19 

Abs. 2 StVZO. Die bereits bekannten Grundlagen der Fahrdynamik benötigen eine 

für den Sachverständigen zur Bewertung der vorgenommenen Veränderungen lo-

gische Verknüpfung.  
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2 Gesetzliche Vorgaben zum Tuning an Kraft-

fahrzeugen 

Gesetzliche Vorgaben sind die Basis für alle Fahrzeuge, die im öffentlichen Raum 

bewegt werden. Diese müssen bei jeglichen Vorhaben in Bezug auf Fahrzeuge be-

achtet und eingehalten werden. Um die gesetzlichen Vorgaben von Kraftfahrzeugen 

zu beschreiben, muss zuerst klar definiert werden, was überhaupt ein Kraftfahrzeug 

ist. Laut §1 Abs. 2 Straßenverkehrsgesetz sind das: 

„Als Kraftfahrzeuge im Sinne dieses Gesetzes gelten Landfahrzeuge, die 

durch Maschinenkraft bewegt werden, ohne an Bahngleise gebunden zu 

sein.“ 

Nach §1 Abs. 3 StVG sind hiervon jedoch ausgenommen:  

„Keine Kraftfahrzeuge im Sinne dieses Gesetzes sind Landfahrzeuge, die 

durch Muskelkraft fortbewegt werden und mit einem elektromotorischen 

Hilfsantrieb mit einer Nenndauerleistung von höchstens 0,25 kW ausgestattet 

sind, dessen Unterstützung sich mit zunehmender Fahrzeuggeschwindigkeit 

progressiv verringert und 

1. beim Erreichen einer Geschwindigkeit von 25 km/h oder früher, 

2. wenn der Fahrer im Treten einhält, 

unterbrochen wird.“ 

Grundsätzlich muss zwischen nationalem und internationalem Recht unterschieden 

werden. Während national die StVZO für Tuning an Kraftfahrzeugen entscheidend 

ist, sind auf internationaler Ebene EG-Verordnungen und ECE-Regelungen von Be-

deutung: 

• Die StVZO ist eine Verordnung, welche zahlreiche Paragrafen beinhaltet. 

Diese beschreiben zunächst nur, welcher Zustand am Fahrzeug oder der be-

stimmten Baugruppe erreicht werden muss. Erst durch verschiedene Erläu-

terungen bzw. Richtlinien zu den Paragrafen wird ersichtlich, wie das jewei-

lige Gesetz umgesetzt werden muss. Dazu gibt es für den Sachverständigen 

noch weitere Hilfsmittel, mit denen er das Gesetz anwenden bzw. danach 
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prüfen kann. Ein Beispiel für ein derartiges Instrument hat der Verband der 

Technischen Überwachungs-Vereine entwickelt. Für das Fahrzeugtuning ist 

vor allem das Merkblatt VdTÜV 751 von Bedeutung, was auf verschiedenen 

Erfahrungswerten beruht. Es muss jedoch beachtet werden, dass dieses 

Merkblatt kein geschriebenes Gesetz darstellt, sondern lediglich als Hilfsmit-

tel oder eine Art Anleitung für dieses benutzt werden kann.  

• Das EG-Recht hingegen besteht aus Richtlinien und Verordnungen. Diese 

besitzen wiederum Anhänge, welche konkrete Vorgaben und Grenzwerte 

enthalten. In der Hierarchie steht das internationale über dem nationalen 

Recht. Wird auf EG-Ebene eine Verordnung beschlossen ist diese verbind-

lich und muss von jedem Mitglied auch national in vollem Umfang umgesetzt 

werden. Richtlinien hingegen geben Ziele vor, die erreicht werden sollen. Die 

Mittel und Form der Umsetzung dieser Ziele ins nationale Recht ist den ein-

zelnen Mitgliedsstaaten überlassen und muss innerhalb des Harmonisie-

rungszeitraums umgesetzt werden (Bayerisches Staatsministerium für Um-

welt und Verbraucherschutz, o.D.) 

Die StVZO wird deshalb in mehreren Schritten durch internationales Recht ersetzt. 

Beispiele hierfür sind §§1-15 StVZO, welche aus der StVZO gestrichen und in der 

FeV nach EG-Richtlinien angepasst wurden. 

Kraftfahrzeuge müssen durch die zuständige Behörde für den Straßenverkehr zu-

gelassen werden, was mithilfe einer allgemeinen Betriebserlaubnis, Einzelgenehmi-

gung oder EG-Typgenehmigung möglich ist. 

Werden die Einzelrichtlinien nach internationalem Recht angewandt, ist es entschei-

dend, dass hierbei auf die geltende Fassung der jeweiligen Richtlinien geachtet 

wird. In Tabelle 1 sind die wichtigsten Fahrzeugtypen mit der zugehörigen Richtlinie 

aus §19 Abs. 1 StVZO dargestellt. Bei der Erstellung einer EG-Typgenehmigung 

eines Kraftfahrzeugs wird die Einhaltung dieser Richtlinien überprüft und bestätigt. 

Für diese Arbeit werden jedoch nur mehrspurige Kraftfahrzeuge betrachtet, weshalb 

nur die Richtlinie 2007/46/EG von Bedeutung ist. 
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Eine Betriebserlaubnis ist nach §19 Straßenverkehrs-Zulassungs-Verordnung zu 

erteilen, wenn das Kraftfahrzeug den Vorschriften der StVZO entspricht oder ent-

sprechend §19 Abs. 1 S. 1-3 StVZO auf internationales Recht verweist. Alle zu be-

achtenden Bau- und Betriebsvorschriften für Kraftfahrzeuge finden sich in §§30-62 

StVZO. Fahrzeuge müssen grundsätzlich folgende Eigenschaften aufweisen (§30 

Abs. 1-3 StVZO): 

• Unter normalen Betriebsbedingungen niemand anderen schädigen 

• Niemand anderen mehr als nötig belästigen 

• Insassenschutz nach Vorgaben 

• Straßenschonende Bauweise 

• Leichte Überprüf- und Austauschbarkeit von Verschleißteilen 

Tabelle 1: Zuordnung internationaler Richtlinien zum Fahrzeugtyp (§19 Abs. 1 StVZO) 

Fahrzeugtyp Internationale Richtlinie 

• Kraftfahrzeuge 

• Kraftfahrzeuganhänger 

Anhang IV der Richtlinie 2007/46/EG 

• Land- oder forstwirtschaftliche 

Zugmaschinen (Lof) 

• Lof-Anhänger  

• Lof-Maschinen  

Anhang II der Richtlinie 2003/37/EG 

• Zweirädrige Kraftfahrzeuge 

• Dreirädrige Kraftfahrzeuge 

Anhang I der Richtlinie 2002/24/EG 

 

§19 StVZO ist in Bezug auf Tuningmaßnahmen der wichtigste. Grundsätzlich ist 

dieser in sieben Absätze untergliedert, wobei Absatz zwei und drei für Änderungen 

entscheidend sind. In Abbildung 1 ist der wesentliche Unterschied der Absätze 2 

und 3 mithilfe eines Flussdiagramms dargestellt.  
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§19 Abs. 4 StVZO beschreibt grundsätzlich nur die Dokumentation der Änderungs-

abnahme nach §19 Abs. 3 StVZO.  

Das Fahrzeug darf laut §19 Abs. 5 StVZO nach Erlöschen der Betriebserlaubnis nur 

noch bedingt im öffentlichen Straßenverkehr verwendet werden:  

„Ist die Betriebserlaubnis nach Absatz 2 Satz 2 oder Absatz 3 Satz 2 erlo-

schen, so darf das Fahrzeug nicht auf öffentlichen Straßen in Betrieb gesetzt 

werden oder dessen Inbetriebnahme durch den Halter angeordnet oder 

Abbildung 1: Unterscheidung § 19 Abs. 2 StVZO und §19 Abs. 3 StVZO 
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zugelassen werden. Ausnahmen von Satz 1 sind nur nach Maßgabe der 

Sätze 3 bis 6 zulässig. Ist die Betriebserlaubnis nach Absatz 2 Satz 2 erlo-

schen, dürfen nur solche Fahrten durchgeführt werden, die in unmittelbarem 

Zusammenhang mit der Erlangung einer neuen Betriebserlaubnis stehen.“ 

Die Absätze 2-6 des §19 StVZO gelten zudem ebenso für EG-typgenehmigte Kraft-

fahrzeuge (§19 Abs. 7 StVZO). 

2.1 §19 Abs. 2 StVZO 

Wurde eine Betriebserlaubnis erteilt, bleibt diese auch in der Regel bis zur Außer-

betriebssetzung bestehen. Jedoch gibt es Gründe, weshalb eine Betriebserlaubnis 

nach §19 Abs. 2 StVZO erlöschen kann (Tabelle 2). 

Tabelle 2: Gründe für das Erlöschen der Betriebserlaubnis 

Gründe für das Erlöschen der Betriebserlaub-

nis 

Rechtliche 

Grundlage 

Direkter Ein-

fluss auf Fahr-

zeugtuning 

„Fahrzeuge der Bundeswehr, für die § 20 Absatz 

3b oder § 21 Absatz 6 angewendet worden ist, 

sobald die Fahrzeuge nicht mehr für die Bundes-

wehr zugelassen sind.“ (§19 Abs. 2 S. 2) 

§19 Abs. 2 

S. 2 StVZO 

Nein 

„Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart speziell für mi-

litärische oder polizeiliche Zwecke sowie für Zwe-

cke des Brandschutzes und des Katastrophen-

schutzes bestimmt sind, bleibt nur so lange 

wirksam, wie die Fahrzeuge für die Bundeswehr, 

die Bundespolizei, die Polizei, die Feuerwehr o-

der den Katastrophenschutz zugelassen oder 

eingesetzt werden.“ (§19 Abs. 2 a StVZO) 

§19 Abs. 2 a 

StVZO 

Nein 

Änderungen, bei welchen „eine Gefährdung von 

Verkehrsteilnehmern zu erwarten ist“ (§19 Abs. 2 

Nr. 2) 

§19 Abs. 2 

Nr. 2 StVZO 

Ja 

Änderungen, bei welchen „das Abgas- oder §19 Abs. 2 Ja 
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Geräuschverhalten verschlechtert wird.“ (§19 

Abs. 2 Nr. 3) 

Nr. 3 StVZO 

Änderungen, durch die, die „genehmigte Fahr-

zeugart geändert wird“ (§19 Abs 2 Nr. 1) 

§19 Abs. 2 

Nr. 1 StVZO 

Nein 

 

• Es ist von einer Gefährdung von Verkehrsteilnehmern auszugehen, wenn die 

Veränderung negative Einflüsse auf die Verkehrssicherheit hat oder diese zu 

erwarten sind.  

• Das Abgas- oder Geräuschverhalten wird verschlechtert, wenn bauliche Än-

derungen, sowie Modifikationen an abgasrelevanten Teilen durchgeführt 

werden, die zu einer höheren Emissionsrate als der genehmigten führen (§19 

StVZO Erläuterung 1 Nr. 2.2-2.3). 

Liegen Veränderungen vor, welche ein Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge 

haben, muss ein Gutachten zur Wiedererlangung der Betriebserlaubnis erstellt 

werden. Zum Betrieb des Fahrzeugs im öffentlichen Straßenverkehr ist hier eine 

§21 Untersuchung erforderlich, die bei der zuständigen Verwaltungsbehörde vor-

gelegt werden muss. Diesem Gutachten ist zusätzlich eine Anlage beizufügen, in 

der die technischen Vorschriften angegeben sind, aufgrund welcher die Betriebs-

erlaubnis wieder erteilt werden kann (§19 Abs. 2 StVZO). 

Des Weiteren müssen der Grund bzw. die vorgenommene Änderung für das Erlö-

schen nach §19 Abs. 2 StVZO dokumentiert sein. Falls das Gutachten die Vor-

schriftsmäßigkeit bestätigt, ist dies unverzüglich in die Fahrzeugpapiere einzutra-

gen, da nur dann die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs wiedererlangt wird (§21 

StVZO). 

Grundsätzlich ist es in diesem Zusammenhang entscheidend, dass jede Änderung 

willentlich geschieht, also ein bewusstes Handeln zu erkennen ist. In diesen Bereich 

fällt unter anderem: 

• das Umgestalten von Teilen 

• der Austausch gegen nicht in der Betriebserlaubnis genehmigter Teile 

• der Anbau von neuen Komponenten  

• das Entfernen und Weglassen von Fahrzeugteilen.  
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Werden hingegen Teile aufgrund von Verschleiß und der damit einhergehenden 

Reparatur ausgetauscht liegt keine Änderung nach gerade beschriebener Definition 

vor (§19 StVZO Erläuterung Nr. 2). 

2.2 §19 Abs. 3 StVZO 

Es gibt Möglichkeiten, bei denen die Betriebserlaubnis nicht erlischt, obwohl Fahr-

zeugkomponenten an- oder abgebaut wurden. Dieser Fall kann durch verschiedene 

Varianten eintreten und ist in §19 Abs. 3 StVZO beschrieben. 

• Für das Fahrzeugteil wurde eine Allgemeine Betriebserlaubnis nach §22 

StVZO oder Bauartgenehmigung nach §22a StVZO erstellt, die aber nicht 

abhängig von einer Abnahme des Umbaus gemacht wurde. 

• Falls doch eine derartige Abhängigkeit besteht, muss eine entsprechende 

Abnahme nach Vorgaben des §22 Abs. 1 StVZO unverzüglich durchgeführt 

werden. 

• Ein Teilegutachten eines Technischen Diensts liegt vor und das Fahrzeugteil 

ist korrekt eingebaut. Der im Gutachten vorgegebene Verwendungsbereich  

wurde korrekt eingehalten und eine positive Abnahme eines amtlich aner-

kannten Sachverständigen oder Prüfer nach Nummer 4 der Anlage VIII b 

StVZO wurde unverzüglich durchgeführt (§19 Abs. 3 StVZO). 

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass das Teil ein internationales Gutachten 

besitzt. Dies bedeutet konkret eine nach europäischem Recht erteilte: 

• EWG-Betriebserlaubnis 

• EWG-Bauartgenehmigung  

• EG-Typgenehmigung 

unter Einhaltung eventueller Auflagen und Einbauhinweisen. Wird in einem der Ver-

fahren der Verwendungsbereich oder die Einbauanweisungen nicht eingehalten o-

der befolgt, so gilt die Betriebserlaubnis als erloschen (§19 Abs. 3 StVZO). 

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere muss bei § 19 Abs. 3 StVZO differenziert 

betrachtet werden. Wurde eine Änderungsabnahme durchgeführt, ist eine Berichti-

gung bei nächster Befassung vorzunehmen. Liegt jedoch eine ABE ohne Abhängig-

keit einer Abnahme oder ein internationales Gutachten vor, muss keine Berichtigung 

vorgenommen werden. 
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In dieser Arbeit beziehungsweise den Untersuchungen zu bestimmten Tuningmaß-

nahmen sind Veränderungen, welchen nach §19 Abs. 3 StVZO ein Gutachten zu-

grunde liegt, nicht von Bedeutung. 

2.3 Verschiedene Gutachten im Überblick 

Durch An- oder Abbau von Fahrzeugteilen muss es nicht zwingend zum Erlöschen 

der Betriebserlaubnis kommen. Verschiedene Gutachtentypen für Fahrzeugteile 

können diese erhalten. Tabelle 3 zeigt verschiedene nationale, sowie internationale 

Gutachtentypen. 

Tabelle 3: Nationale und internationale Gutachtentypen 

Nationale Arbeitsgrundlagen Internationale Arbeits-

grundlagen 

Gesetzliche Grund-

lage für Änderung 

Allgemeine Betriebserlaubnis  EG-Typgenehmigung §19 Abs. 3 StVZO 

Allgemeine Bauartgenehmi-

gung 

EG-BG §19 Abs. 3 StVZO 

Teilegutachten / Prüfbericht ei-

nes aaS 

ECE-Genehmigung §19 Abs. 3 StVZO 

Materialgutachten - §19 Abs. 2 StVZO 

Festigkeitsgutachten - §19 Abs. 2 StVZO 

 

Im Nachfolgenden ist eine kurze Beschreibung ausgewählter nationaler, wie auch 

internationaler Gutachten dargestellt. 
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2.3.1 Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) 

Hierbei handelt es sich um eine gültige Arbeitsgrundlage nach nationalem Recht. 

Auf jedem Teil, welches ausgetauscht, an- oder abgebaut wird, muss der Hersteller 

ein vorgeschriebenes Typzeichen anbringen. Damit bestätigt er die Übereinstim-

mung mit dem genehmigten Typ (§22 Abs. 2 S. 2 StVZO).  

Dieses Typzeichen be-

steht bei der ABE aus 

den Worten KBA für 

Kraftfahrtbundesamt und 

einer Ziffernfolge, welche 

die Genehmigungsnum-

mer darstellt. Mithilfe die-

ser Kennzeichnung und 

dem beigefügten Gutach-

ten ist es jeder berechtig-

ten Person möglich die 

Einhaltung der Betriebs-

erlaubnis zu überprüfen. 

ABEs können für ver-

schiedene Komponenten 

ausgestellt werden.  

Tuningmaßnahmen betreffend sind dies typischerweise: 

• Rad-Reifenkombinationen 

• Fahrwerksfedern 

• Distanzscheiben 

• Schalldämpfer oder ähnliches. 

In Abbildung 2 ist ein Auszug der ersten Seite einer Allgemeinen Betriebserlaubnis 

für eine Rad-Reifenkombination dargestellt. In diesem finden sich zuerst die Geset-

zesgrundlagen, danach um welche Fahrzeugkomponente es sich handelt, welcher 

Typ und Hersteller das Teil vertreibt und zum Schluss die eben beschriebene Kenn-

zeichnung, welche in diesem Fall KBA 50063 lautet. Nach dieser ersten allgemeinen 

Seite folgen weitere mit der genauen Beschreibung des Fahrzeugteils, sowie der 

Abbildung 2: Auszug einer ABE für Sonderräder (KBA 50063) 
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Zuordnung von bestimmten Fahrzeugtypen zu diesem Rad und gegebenenfalls ei-

ner Auswahl bestimmter Reifengrößen. Bei jeder zugelassenen Kombination gibt es 

Hinweise und Auflagen, die ebenfalls im Gutachten aufgeführt sind und eingehalten 

werden müssen. 

2.3.2 Allgemeine Bauartgenehmigung (ABG) 

Gemäß §22 a StVZO handelt es sich hierbei um Einrichtungen, die in amtlich ge-

nehmigter Bauart ausgeführt sein müssen. Einige dieser Einrichtungen sind auch 

für Tuningmaßnahmen interessant (§22 a StVZO): 

• Folien für Scheiben aus Sicherheitsglas 

• alle möglichen lichttechnischen Einrichtungen 

• Sicherheitsgurte 

• Sitze 

Diese Komponenten dürfen nicht verändert wer-

den, es sei denn, es liegt für diese Veränderung 

wieder eine ABG vor. Abbildung 3 zeigt beispiel-

haft ein solches Prüfzeichen. Das nationale Ge-

nehmigungszeichen besteht aus einer dreiperiodischen Wellenlinie, einem Kenn-

buchstaben, der die Art der genehmigten Fahrzeugteile beschreibt, und der 

Nummer der Bauartgenehmigung (§19 StVZO Erläuterung 1 Nr. 3.7.1). 

2.3.3 Teilegutachten (TGA) 

Teilegutachten nach §19 Abs. 3 StVZO bedingen stets eine Änderungsabnahme 

durch einen aaSoP. Soll ein Teilegutachten erstellt werden, muss der Teilehersteller 

ein Qualitätssicherungssystem nachweisen. Auch bei dieser Form des Gutachtens 

gibt es auf dem jeweiligen Fahrzeugteil eine Prüfnummer. Diese ist aber nicht stan-

dardisiert und muss lediglich auf dem Bauteil und dem Gutachten identisch sein, um 

eine eindeutige Identifizierung vornehmen zu können (§19 StVZO Erläuterung 1 Nr. 

1.2). 

2.3.4 Material- und Festigkeitsgutachten 

Liegt weder ein Teilegutachten noch eine Teilegenehmigung vor und ist eine Ge-

fährdung nach §19 Abs. 2 StVZO zu erwarten, muss eine Begutachtung eines aaS 

durchgeführt werden. Diese ist umfangreicher als eine Änderungsabnahme nach 

Abbildung 3: Prüfzeichen ABG (§19 

StVZO Erläuterung 1 Nr. 3.7.1) 
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§19 Abs. 3 StVZO und beinhaltet zusätzlich Fahrversuche, Labor- und Materialun-

tersuchungen. Aus diesem Grund werden Material und Festigkeitsgutachten er-

stellt, durch die das Materialverhalten und die Festigkeit bestätigt wird, was wiede-

rum für eine positive Begutachtung nötig ist (§19 StVZO Erläuterung 1 Nr. 1.5). 

2.3.5 EG-Typgenehmigung 

Das EG-Recht beschränkt sich auf Staaten in Europa. ECE Recht hingegen geht 

über diese Grenzen hinaus und betrifft auch beigetretene Staaten wie Australien, 

Japan oder Thailand (Kfztech, o.D.). 

Durch eine Typgenehmigung nach 70/156/EWG FEE ist es nicht 

nur möglich Gesamtfahrzeuge genehmigen zu lassen, sondern 

auch eine Genehmigung: „von Systemen, Bauteilen und selbst-

ständigen technischen Einheiten, die für den Anbau an derartigen 

Kraftfahrzeugen und Anhängern vorgesehen sind.“ Wie in der 

Verordnung 70/156/EWG FEE Artikel 1 beschrieben ist. Hierbei 

müssen die Richtlinien bzw. Einzelrichtlinien für das bestimmte Teil eingehalten 

werden. Diese befinden sich im Anhang IV bzw. XI der Verordnung. Bei dieser Art 

der Genehmigung für Fahrzeugteile muss im Fahrzeug kein Gutachten oder Beleg 

für die EG-Typgenehmigung mitgeführt werden. Lediglich das Prüfzeichen wie in 

Abbildung 4 muss auf dem Bauteil angebracht und alle angeordneten Auflagen ein-

gehalten sein. Das Prüfzeichen besteht aus einem kleinen e und der Länderken-

nung in einem Rechteck. Danach folgt eine bestimmte Ziffernfolge für das jeweilige 

Teil (§19 StVZO Erläuterung 1 Nr. 3.7.6). 

2.3.6 ECE-Genehmigung 

ECE steht für Economic Commission for Europe und 

ist ein Zusammenschluss von derzeit 51 Vertragspar-

teien. Die Wirtschaftskommission soll vor allem Han-

delsgrenzen aufbrechen und diese erleichtern. ECE-

Regelungen sind technische Vorschriften, die jeder 

Vertragspartner akzeptiert. Jedoch steht es jedem Vertragspartner frei, diese auch 

ins nationale Recht zu übernehmen, was die meisten Vertragspartner aber getan 

haben. Die technischen Vorschriften erfassen viele Teile, die zum Erlangen einer 

Betriebserlaubnis von Bedeutung sind und umfassen mittlerweile über 100 

Abbildung 5: ECE-Prüfzeichen 
(Kraftfahrtbundesamt, o.D.) 

Abbildung 4: EG-
Prüfzeichen (§19 
StVZO Erläuterung 
1 Nr. 3.7.6) 
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Regelungen. Alle Komponenten mit ECE-Genehmigung haben die in Abbildung 5 

gezeigte Kennzeichnung, mit einem großen E und der jeweiligen Länderkennzahl 

in einem Kreis. Daneben die Genehmigungsnummer, die auch die entsprechende 

ECE-Regelung beschreibt. In Abbildung 5 ist es aufgrund der Länderkennzahl eins 

eine deutsche Genehmigung und es wurde nach ECE-R13 genehmigt, wobei es 

sich in diesem Fall um Bremsanlagen handelt. Auch bei ECE-genehmigten Tuning-

teilen müssen keine Dokumente mitgeführt werden, nur der Verwendungsbereich 

und Vorschriften müssen eingehalten werden (Verkehrsblatt, o.D.). 

2.4 Vergleich der Radabdeckung zwischen nationalem 

und internationalem Recht 

Ein typisches Beispiel für Unterschiede zwischen StVZO und EG-Recht ist die Rad-

abdeckung. National gilt folgende gesetzliche Festlegung: „Die Räder von Kraftfahr-

zeugen und ihren Anhängern müssen mit hinreichend wirkenden Abdeckungen 

(Kotflügel, Schmutzfänger oder Radeinbauten) versehen sein“ (§36 a Abs. 1 

StVZO). Nur die klare Forderung nach ausreichender Abdeckung steht im Gesetz. 

Welche konkreten Anforderungen daran gestellt werden, wird in einer immer noch 

bestehenden „vorläufigen Richtlinie“ von 1962 beschrieben. Die Randbedingungen 

sind ein leeres Fahrzeug und alle gelenkten Räder müssen geradeaus zeigen. Zu-

dem ist es notwendig, dass alle Abdeckungen fest angebracht sind, wobei es nicht 

von Bedeutung ist, ob sie aus mehreren sich überdeckenden Teilen bestehen oder 

ein Bestandteil des Aufbaus sind.  

Die Räder müssen bei mehrspurigen Kraftfahrzeugen im oberen Bereich bis über 

die Laufflächenbreite der Reifen abgedeckt sein, wobei die Radabdeckung 150 mm 

Abbildung 6: EG-Radabdeckung 

 

 

Abbildung 7: StVZO-Radabdeckung 
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über der waagerechten Radmittellinie an der vorderen und hinteren Kante enden 

darf (§36 a StVZO Erläuterung 2). Unter der Lauffläche versteht man den Teil des 

Reifens, der beim Fahren Kontakt zur Fahrbahn hat und nicht die gesamte Reifen-

breite (Abbildung 7).  

Im EG-Recht ist die Radabdeckung ebenfalls vorgeschrieben, mit dem Ziel andere 

Verkehrsteilnehmer vor aufgewirbelten Dingen zu schützen, und die Gefahr der ro-

tierenden Räder zu minimieren. Die Randbedingungen sind (bis auf eine Person auf 

dem Fahrersitz) übereinstimmend. Alle anderen Vorschriften unterscheiden sich je-

doch vom nationalen Recht. In Abbildung 6 sieht man den rot markierten Bereich 

30° vor und 50° hinter der Radmittelebene. In diesem Abschnitt muss der gesamte 

Reifen und nicht nur die Lauffläche abgedeckt sein. Zudem muss 150 mm über der 

Radmitte eine horizontale Ebene gedacht werden, über der die hintere Kante der 

Radabdeckung nicht enden darf. Der Schnittpunkt dieser Ebene und der Kante 

muss außerhalb der Längsmittelebene des Reifens liegen (Anhang 1 der 

78/549/EWG). 

Besitzt ein Fahrzeug eine nationale allgemeine Betriebserlaubnis, kann auch das 

nationale Gesetz angewendet werden. Ist es jedoch EG-typgenehmigt, so muss 

auch dieses geltende Recht verwendet werden. Wird aber bei einem EG-typgeneh-

migten Fahrzeug ein §19 Abs.2 StVZO durchgeführt, bewegt man sich bereits in 

nationalem Recht, weshalb auch in einer Baugruppe nationales Recht verwendet 

werden kann. 
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2.5 Die gegenseitige Beeinflussung bei Kombinationen 

von Änderungen 

Liegt für ein Fahrzeugteil eine Teilegnehmigung zu einem darin gelisteten Fz-Typ 

vor und ist diese nicht abhängig von einer Abnahme, so bleibt die Betriebserlaubnis 

des Fahrzeugs erhalten. Dies gilt aber in den meisten Fällen nur, wenn das restliche 

Fahrzeug dem Serienzustand entspricht.  

Werden mehrere Veränderungen vorgenommen, so muss die Kombination dieser 

überprüft und abgenommen werden. Es kommt nämlich unter Umständen zu einer 

gegenseitigen Beeinflussung, welche im jeweiligen Gutachten nicht überprüft 

wurde. Dies kann entweder zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer oder 

einer Verschlechterung des Abgas-/Geräuschverhaltens führen. Hierbei werden 

umfangreichere Prüfungen, wie z.B. Fahrversuche durchgeführt, um die Vorschrifts-

mäßigkeit zu beurteilen (§19 StVZO Erläuterung 1 Nr. 1.5).  

Doch nicht jede Tuningmaßnahme beeinflusst jede andere. Um einen Überblick 

über sich beeinflussende Maßnahmen zu erhalten, wurde in der StVZO eine Matrix 

erstellt. Sie zeigt verschiedene, gängige Kombinationen, bei denen eine gegensei-

tige Beeinflussung möglich und bei welchen keine zu erwarten ist. Ein Beispiel, wel-

ches in Abbildung 8 markiert ist, ist eine Tieferlegung des Fahrzeugs. Zum einen 

hat sie Einfluss auf weitere Veränderungen der Auspuffanlage, Anbau einer Anhän-

gekupplung oder eines Spoilers. Beeinflussen sich Änderungen gegenseitig, treffen 

gegebenenfalls die Auflagen in den Gutachten nicht mehr vollständig zu. Die 

Abbildung 8: Beeinflussungsmatrix beim Tuning (§19 StVZO Erläuterung 1 Teil B) 
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Kombination ist vom Sachverständigen erweitert zu untersuchen. Es ist in diesem 

Beispiel möglich, dass durch eine geänderte Auspuffanlage oder einen Spoiler die 

geforderte Mindestbodenfreiheit unterschritten wird, bzw. die Anhängekupplung 

nicht in der vorgeschriebenen Höhe befestigt ist. Auch nimmt die Tieferlegung Ein-

fluss auf nicht serienmäßige Federn, Schwingungsdämpfer, Spur-/Sturzänderung 

und eine möglich geänderte Rad-Reifen Kombination. Dies liegt daran, dass die 

Freigängigkeit nicht mehr gewährleistet sein könnte oder ein geforderter Mindest-

abstand zu bestimmten Bauteilen unterschritten würde. 

3 Übersicht und Klassifizierung gängiger Tu-

ningmaßnahmen 

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten Fahrzeuge zu verändern. Diese sind unter ande-

rem abhängig davon, in welchem Land bzw. welcher Kultur man sich befindet. 

Hauptgrund hierfür sind die örtlichen gesetzlichen Vorgaben, doch auch unter-

schiedliche Geschmacksrichtungen der ansässigen Tuningszene sind von großer 

Bedeutung. Da es sich schon im gesetzlichen Teil der Arbeit um deutsches und 

europäisches Recht handelt, werden Tuningmaßnahmen beschrieben, die in die-

sem Gebiet häufig anzutreffen sind. Grundsätzlich ist der Begriff des Tunings sehr 

dehnbar und lässt sich in verschiedene Gruppen einordnen.  

Bei Bauteilen, die ausschließlich die Optik eines Autos verändern, spricht man von 

optischem Tuning. Hierbei haben die Veränderungen keinerlei Auswirkungen auf 

das Fahrverhalten, Sicherheit oder die sonstige Technik des Kraftfahrzeugs. Diese 

Tuningmaßnahmen sind nicht objektiv einzuordnen. Ob derartige Anbauteile eine 

Verschönerung des Fahrzeugs darstellen ist nur subjektiv zu bewerten. Das Fahr-

zeug soll optisch sportlicher oder luxuriöser wirken. Optisches Tuning darf keinen 

negativen  Einfluss auf das sichere Führen eines Kraftfahrzeugs haben und muss 

somit den gesetzlichen Regelungen und Richtlinien entsprechen. 

Im Gegensatz dazu stehen Tuningmaßnahmen mit nur technischen Auswirkungen, 

ohne an der Optik etwas zu verändern. Dieses technische Tuning wirkt sich auch 

auf die Fahrsicherheit aus, da Komponenten am Fahrzeug geändert werden, die 

technisch auf das gesamte Serienfahrzeug abgestimmt wurden. Ein neues Fahrver-

halten entsteht durch diese Art der Veränderung und muss deshalb sowohl auf 
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gesetzliche Rechtmäßigkeit als auch hinsichtlich der Fahrbarkeit untersucht wer-

den. Im Gegensatz zum optischen Tuning werden hier konkrete Werte verändert, 

weshalb eine objektive Einschätzung der Tuningmaßnahme gut realisierbar ist. 

Die wohl verbreitetste und deshalb auch entscheidendste Form des Tunings sind 

optische Veränderungen am Fahrzeug, die jedoch teilweise sehr großen Einfluss 

auf die Technik des Fahrzeugs nehmen.  In vielen Fällen ist nur eine Veränderung 

der Optik gewollt, weshalb dem technischen Teil vom Fahrzeughalter keine wesent-

liche Beachtung geschenkt wird. Doch die Technik wird sich trotzdem verändern 

und gegebenenfalls die Fahrkinematik und somit auch die Fahrsicherheit verändern 

bzw. im schlimmsten Fall deutlich verschlechtern. Zwischen dem optischen und 

dem technischen Tuning entsteht eine Schnittmenge (Abbildung 9). Gerade deshalb 

ist eine genauere Betrachtung und Untersuchungen zu diesen Fällen sinnvoll, um 

herauszufinden, in welchem Maß diese Tuningmaßnahmen auf verschiedene Kom-

ponenten Auswirkungen haben. 

Im Nachfolgenden sind verschiedene, heute gängige Umbaumaßnahmen darge-

stellt, und die wichtigsten Grundaspekte kurz erläutert. Sie werden nach den eben 

beschriebenen optischen, technischen und optischen Maßnahmen mit Auswirkun-

gen auf die Technik gegliedert dargestellt.  

 

 

 

 

Abbildung 9: Schnittmenge optisches und technisches Tuning 
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3.1 Optische Tuningmaßnahmen 

3.1.1 Tuning im Außenbereich 

Um seinem Fahrzeug ein neues Aussehen zu verleihen und damit nur die Optik zu 

verändern, werden häufig Folien als einfaches Mittel verwendet. Diese sind im Ver-

gleich zu einer Lackierung einfach anzubringen und rückstandslos wieder entfern-

bar, falls das neu gewählte Design nicht mehr den Vorstellungen entspricht. 

Bei Folien oder sogenannte Tönungsfolien an Scheiben ist es wichtig, dass diese 

genehmigt sind. Scheiben sind bauartgenehmigte Fahrzeugteile und dürfen deshalb 

nicht verändert werden, da sonst die Betriebserlaubnis für das Kraftfahrzeug er-

lischt, außer die Folie selbst besitzt ebenfalls eine ABG nach §22 a Abs. 1 Nr. 3 

StVZO und ist damit für die Verwendung zugelassen. Scheibenfolien müssen ge-

nehmigt sein, da sie neben den veränderten Sichtverhältnissen auch das Splitter- 

und Bruchverhalten beeinflussen. Des Weiteren ist vorgeschrieben, dass Scheiben 

klar, lichtdurchlässig, aber auch verzerrungsfrei sein müssen. Nach Anbringung der 

Folie dürfen diese Vorgaben in ihrer Funktion nicht negativ beeinträchtigt sein (§40 

Abs. 1 StVZO). 

Am Markt erhältlich sind verschiedene Tönungsgrade der Folien. Je stärker dieser 

Grad ist, desto mehr dunkelt die Folie das Fahrzeug ab. Neben dem optischen As-

pekt dieses Tunings entstehen noch weitere Veränderungen. Die Wärmestrahlung 

der Sonne und das damit einhergehende Aufheizen des Fahrzeugs wird vermindert 

und ein UV-Schutz von beinahe 100% kann erreicht werden (3M Deutschland, o.D.). 

In Deutschland sind nur Tönungsfolien für Scheiben hinter der B-Säule und der 

Heckscheibe zugelassen, da bei den vorderen die Sicht zu stark eingeschränkt ist, 

was wiederum mit gesetzlichen Vorgaben in Konflikt tritt. Lediglich eine Fläche klei-

ner als 0,1 m² darf bedeckt werden, solange ein ausreichendes Sichtfenster des 

Fahrers weiterhin gewährleistet ist. Häufig findet sich ein Grünkeil auf der Scheibe, 

der vor Sonne schützen soll und von dieser Ausnahmeregelung Gebrauch macht (§ 

19 StVZO Erläuterung 6). 
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Die gesetzlich unkomplizierte Variante des Tunings mit Folien ist eine, die auf Ka-

rosserieteilen angebracht wird. Diese Variante wird als Fahrzeugfolierung oder Car 

Wrapping bezeichnet (Abbildung 10). Speziell hierfür hergestellte Folien bedecken 

das Fahrzeug als zusätzliche Schicht, was diesem nicht nur eine neue Optik ver-

leiht, sondern auch den Originallack vor Steinschlägen oder Kratzern schützt. 

3.1.2 Tuning im Innenraum 

Vor allem im Innenraum sind dem optischen Tuning kaum Grenzen gesetzt, da hier 

viele Maßnahmen keinerlei Einfluss auf die Fahrsicherheit des Fahrzeugs haben. 

Dieses Tuning beginnt bei neuen Zubehörsitzbezügen oder einem kompletten Neu-

beziehen der Innenausstattung. Die Bezüge können günstig erworben werden und 

dienen zum einen der optischen Verschönerung des Fahrzeugs, können zum ande-

ren aber auch die vorhandenen Sitze vor Abnutzung schonen. Möchte man jedoch 

ein anderes Material der Innenausstattung und keinen extra Bezug, wird das alte 

Material von einem neuen, individuellem ersetzt. Es muss lediglich bei Fahrzeugen 

mit Sitzairbag darauf geachtet werden, dass die Sitzbezüge oder das neue Material 

für die Verwendung bei Fahrzeugen mit einem solchen System freigegeben sind, 

damit der Airbag bei einem Unfall seine vorgesehene Funktion einwandfrei ausüben 

kann.  

Ein weiteres, ähnliches Mittel, um den Innenraum zu verändern sind Ummantelun-

gen für Lenkräder. Es verhält sich ähnlich wie bei Sitzen, denn im Handel erhältlich 

sind sowohl einfache Ummantelungen, die das Lenkrad schützen, weicher oder 

eventuell griffiger machen, aber auch welche, die das vorhandene Lenkrad komplett 

Abbildung 10: Fahrzeugfolierung (Foliacarworks, o.D.) 
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neu beziehen. Ob das abgenutzte Lenkrad wieder den Originalzustand erreichen 

soll, oder aber eine komplexere Form mit Daumenauflagen und verschiedenen Ma-

terialen gewünscht ist, ist beides denkbar. Wichtig bei diesen Veränderungen ist, 

dass die Funktion des Lenkradairbags nicht beeinträchtigt wird und die Ummante-

lungen rutschfest an das Lenkrad angebracht sind, sodass weiterhin: „leichtes und 

sicheres Lenken des Fahrzeugs“ (§38 Abs. 1 StVZO) gewährleistet ist.  

Alle optischen Tuningmaßnahmen, welche keinen technischen Einfluss haben, sind 

für diese Arbeit nicht weiter relevant. Sie haben weder direkt auf Sicherheit noch auf 

Fahrkinematik einen Einfluss. 

3.2 Technische Tuningmaßnahmen 

3.2.1 Leistungssteigerung 

Die häufigste technische Änderung in Kraftfahrzeugen ist eine Leistungssteigerung. 

Diese kann auf unterschiedliche Art und Weise durchgeführt werden und muss auf 

den verwendeten Motor abgestimmt sein. Bei aufgeladenen Motoren ist es möglich, 

ohne Veränderung mechanischer Bauteile, nur durch Anpassung der Motorsoft-

ware, mehr Leistung und Drehmoment aus einem Fahrzeug zu generieren. Dies 

kann vor allem deshalb erreicht werden, da es bei standardmäßigen Serienfahrzeu-

gen gewisse Leistungsreserven gibt. Das bedeutet, dass der Motor eine höhere 

Leistung abgeben kann als durch die Software des Herstellers programmiert ist. 

Dies dient als Sicherheit zu Fertigungstoleranzen in der Massenproduktion, um ein 

vorzeitiges Versagen des Motors zu verhindern. 

Zusätzlich soll eine längere Lebenszeit zu errei-

chen, da er nicht im Grenzbereich arbeitet. Doch 

genau in diesem Punkt greift eine Softwareopti-

mierung an. Mit ihr wird versucht diese Reserven 

zu minimieren und ein Leistungsplus zu erreichen. 

Entscheidend ist hierbei aber die genaue Erpro-

bung der angepassten Software. Auch bei der Ver-

änderung der Software stehen verschiedene Mög-

lichkeiten zur Verfügung. Eine Tuningbox greift 

nicht direkt auf die Motorsoftware zu, sondern ver-

wendet im Fahrzeug eingebaute Sensoren. Sie 

Abbildung 11: Tuningbox (Racechip, 
o.D.) 
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liest unter anderem Parameter des Einspritz- und Ladedrucksystems aus, gibt aber 

dem Motorsteuergerät andere Werte weiter, weshalb dieses dann wiederum eine 

erhöhte Menge Kraftstoff einspritzen lässt. Es werden dem Steuergerät also falsche 

Parameter vorgegeben und somit die Kennlinien des Fahrzeugs verändert. In Ab-

bildung 11 ist eine Tuningbox der Firma RaceChip abgebildet, welche in diesem 

Segment führend ist. Die Box wird im Motorraum zwischen eben genannten Senso-

ren installiert (Racechip, o.D.).  

Hinsichtlich Abgasverhalten wirkte in der Vergangenheit Chiptuning offensichtlich 

häufig als Abschalteinrichtung in bestimmten Betriebszuständen. Nach dem Die-

selskandal ist ein positiver Nachweis des Abgasverhaltens für den Tuninghersteller 

erheblich erschwert. 

Eine andere Methode verändert keine Messergebnisse. Dabei wird die vom Herstel-

ler aufgespielte Motorsoftware überarbeitet und das Steuergerät neu bespielt.  Eine 

individuellere Anpassung an das einzelne Auto ist dabei möglich, da die Software 

so umgeschrieben wird, dass sie genau zu dem modifizierten Auto passt. Bei mo-

dernen Fahrzeugen treten verschiedene Möglichkeiten zum Übermitteln des neuen 

Datensatzes an das Motorsteuergerät auf. Es kann entweder direkt über dessen 

Anschluss oder aber von der OBD Buchse im Innenraum aktueller Fahrzeuge pro-

grammiert werden (Turboperformance, o.D.). In Abbildung 12 ist ein Leistungsdia-

gramm eines BMW M5 dargestellt. Es lässt sich durch die geänderte Software im 

Vergleich zur Serie sowohl ein Leistungsanstieg als auch im gesamten Drehzahlbe-

reich eine Drehmomenterhöhung feststellen. Es muss aber beachtet werden, dass 

durch das erhöhte Drehmoment nicht nur der Motor, sondern auch alle Brems-, 

Fahrwerks und Radkomponenten stärker beansprucht werden. 
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Da bei jeder Art von Leistungssteigerung und Veränderung der originalen Software 

oder anderer Motorkomponenten eine Verschlechterung des Abgasverhaltens nach 

§19 Abs. 2 Nr. 3 zu erwarten ist und die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs nicht er-

löschen soll, muss eine Teilegenehmigung für die Veränderung vorliegen. Darin 

sind die Veränderungen der Leistung beschrieben und es belegt, dass sich das Ab-

gasverhalten nicht verschlechtert. Unter anderem muss das vorgeschriebene Ab-

gasverhalten in einem dafür akkreditierten Abgaslabor bestätigt werden, das Ge-

räuschverhalten muss überprüft werden und auch alle weiteren Teile des Fahrzeugs 

müssen auf die gesteigerte Leistung ausgelegt sein.  

Änderungen an den Motorkomponenten sind häufig Bestandteil eines Tunings in 

diesem Bereich. Ein beliebtes und einfach zu installierendes Mittel ist ein Sportluft-

filter. Der Luftfilter in einem Auto hat die Funktion die vom Motor angesaugte Luft 

von Schmutz und Verunreinigungen zu befreien, sowie das Ansauggeräusch zu 

dämpfen. Dieser Filter besteht bei serienmäßigen Fahrzeugen meist aus Papier, 

was den Motor im Serienzustand mit ausreichend Luft versorgt. Wird jedoch eine 

Leistungssteigerung durchgeführt, kann es vor allem im höheren Drehzahlbereich 

dazu kommen, dass der normale Luftfilter zu undurchlässig ist und der Motor nicht 

die gewünschte Leistung erzeugen kann. Ist die Ansaugluft dazu noch sehr feucht, 

kann ein Papierfilter aufquellen und die Zufuhr noch weiter beschränken, was auch 

zu Problemen bei niedrigeren Drehzahlen führen kann. Der Sportluftfilter hingegen 

besteht meist aus Baumwolle, ist durchlässiger und kann deshalb bei oben 

Abbildung 12: Leistungsdiagramm eines BMW M5 mit Softwareoptimierung (Turboperformance, 

o.D.) 
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aufgeführten Szenarien hilfreich sein (Trzesniowski, 2019, S. 97).  

Natürlich muss auch für diese Art des Motortunings eine Teilegenehmigung mittels 

TGA, ABE oder Einzelgenehmigung vorliegen, da die Betriebserlaubnis sonst nach 

§19 Abs. 2 Nr. 3 StVZO erlischt.  

Vor allem Fahrzeuge mit Turbolader werden häufig einer Leistungssteigerung un-

terzogen, da es durch die Software einfacher ist, Parameter anzupassen, um mehr 

Leistung zu generieren. Auch deshalb sind noch weitere Veränderungen dieser Tur-

bomotoren anzutreffen. Ein wichtiger Punkt hierbei ist ein Ladeluftkühler. Durch das 

Komprimieren der Ansaugluft mithilfe des Turboladers entsteht gleichzeitig ein Er-

hitzen der Luft, was die Dichte der komprimierten Luft wieder erniedrigt. Aus diesem 

Grund sollte nach der Komprimierung eine Abkühlung der Luft erfolgen, um einen 

hohen Wirkungsgrad zu erreichen. Auch im serienmäßigen Zustand werden meist 

Ladeluftkühler verwendet, die für das System ausreichend sind. Werden aber Chip-

tuning oder andere leistungssteigernde Komponenten verbaut, ist es möglich, dass 

die Kühlleistung des Ladeluftkühlers nicht mehr ausreicht und der Effekt des restli-

chen Tunings damit beschränkt wird. Dann ist es nötig, diesen durch Austausch 

einer verbesserten Version größer zu dimensionieren. (Trzesniowski, 2019, S. 125). 

Es gibt noch viele weitere Änderungen an Motorkomponenten, die den Aufbau des 

Motors grundlegend verändern (klassisches Tuning). Ein Beispiel ist die Vergröße-

rung der Zylinder und Kolben, um mehr Hubraum zu generieren. Somit kann ein 

größeres Volumen an Kraftstoffgemisch verbrannt werden, also den Durchsatz pro 

Arbeitseinheit erhöhen, was wiederum die Leistung erhöht. Ein weiteres Beispiel ist 

der Austausch der Nockenwelle gegen eine Sportnockenwelle mit runderem Profil. 

Das hat den Effekt, dass die Einlassventile länger offenbleiben und deshalb eine 

höhere Füllung an Kraftstoff-Gemisch in den Brennraum gelangen kann, um weiter-

hin die Leistung zu erhöhen. Doch auch das kann nicht ohne Konsequenzen verän-

dert werden. Dieser Leistungszuwachs entsteht auf Kosten von ruhigem Leerlauf 

bei niedrigen Drehzahlen und dem besseren Abgasverhalten. Zu Rennsportzwe-

cken sind diese Auswirkungen für mehr Leistung in Kauf zu nehmen. Soll eine 

Sportnockenwelle aber im Straßenverkehr eingesetzt werden, muss ein guter Kom-

promiss gefunden werden, damit alle Vorschriften eingehalten werden und das 

Fahrzeug weiterhin alltagstauglich ist (Schrick, o.D.). 
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3.3 Optische Tuningmaßnahmen mit Auswirkungen auf 

die Technik 

3.3.1 Aerodynamische Anbauteile 

Jeder Fahrzeughersteller entwickelt seine Fahrzeuge auch im Hinblick auf günstige 

aerodynamische Eigenschaften. Eine weitverbreitete, durch verschiedene Kompo-

nenten realisierbare Art ein Auto abseits von fahrwerks- oder motorspezifischem 

Tuning zu verbessern steckt in aerodynamischem Tuning. Im Straßenverkehr wird 

diese Art der Verbesserung jedoch meistens nur aus optischen Gründen durchge-

führt, um seinem Auto einen gewissen Rennsportcharakter zu verleihen. Inwiefern 

sich die angebauten Komponenten jedoch auf das Fahrverhalten auswirken, wird 

vom Halter selten beachtet.  

Die Aerodynamik kann durch Veränderungen 

• des Frontspoilers, 

• des Heckspoilers, 

• des Diffusors, 

• der Unterbodenelemente oder  

• der Luftleitelemente 

beeinflusst werden. Die wichtigsten Faktoren hierbei sind der Luftwiderstand und 

der Abtrieb. Da der Luftwiderstand mit der Fahrgeschwindigkeit exponentiell an-

steigt, bestimmt dieser häufig die Höchstgeschwindigkeit. Will man also Fahrzeuge 

für höhere Höchstgeschwindigkeiten bauen, ist es umso wichtiger, diesen klein zu 

halten. Abtrieb ist dahingegen wichtig, damit ein Auto in Grenzbereichen, vor allem 

bei der Antriebsachse, genügend Grip erzeugen kann. Dafür muss die Achse mit-

hilfe geeigneter Luftführung auf die Straße gedrückt werden. Alle Anbauteile müs-

sen im Zusammenspiel mit dem restlichen Fahrzeug getestet werden, um ihre 

exakte Wirkung zu bestimmen, da sich alle Komponenten des Autos gegenseitig 

beeinflussen. Nachdem jedes Modell anders gebaut ist, müssen alle Einzelteile da-

rauf abgestimmt werden (Trzesniowski, 2014, S. 136). 

Bei einem Diffusor nimmt der Strömungsquerschnitt mit der Länge zu, was die Strö-

mungsgeschwindigkeit verringern und gleichzeitig den statischen Druck zunehmen 

lässt. Da dadurch eine Druckdifferenz im Vergleich zur Fahrzeugoberseite entsteht, 
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sorgt er für Abtrieb (Trzesniowski, 2014, S. 155). 

Vor allem im Rennsport sind Diffusoren unverzichtbar und heute bei jedem Fahr-

zeug dieser Kategorie vorzufinden. Auch aus diesem Grund werden sie häufig für 

die Straße imitiert. Vergleicht man einen Rennsportdiffusor, der nur für die optimale 

aerodynamischen Eigenschaften konstruiert wurde, mit einem bei Straßenfahrzeu-

gen üblichen, kann bei den Nachbildungen die Wirkung jedoch kaum vorhanden 

sein, da die Form nur angedeutet wird.  

Auch Heckflügel werden im Straßenverkehr nachgerüstet. Haben sie die richtige 

Einstellung ist es möglich den Anpressdruck des Fahrzeugs zu erhöhen, was jedoch 

auf Kosten des Luftwiderstands geschieht. Dies bedeutet, dass zwar in Extremsitu-

ationen wie einer maximalen Kurvengeschwindigkeit der Heckflügel von Vorteil ist, 

jedoch wirkt er ebenso, wenn das Fahrzeug normal bewegt wird. Bei einem Renn-

wagen stellt das kein Problem dar, da dieser nur im Grenzbereich fährt. Wohinge-

gen Straßenfahrzeuge fast ausschließlich in Bereichen unterwegs sind, in denen 

kein zusätzlicher Anpressdruck nötig ist, der vergrößerte Luftwiderstand aber zu ei-

nem höheren Kraftstoffverbrauch führt (Trzesniowski, 2014, S. 141). 

Für aerodynamische Anbauteile muss ein Gutachten vorliegen. Selbst wenn ein 

Bauteil keinen aerodynamischen Einfluss hat, müssen gesetzeskonforme Verhal-

tensweisen, wie Splitter- und Bruchverhalten des Materials oder eine mögliche 

Bremsenkühlung, nachgewiesen werden. 

3.3.2 Rad-Reifen Kombinationen 

Die häufigste Form von Tuning am Kraftfahrzeug ist das Verändern der Rad-Reifen 

Kombination. Sonderräder gibt es in verschiedensten Ausführungen für nahezu alle 

angebotenen Serienfahrzeuge. Diese Umbaumaßnahmen dienen vor allem der Op-

tik des Fahrzeugs. Unter bestimmten Umständen auch einfach der Kostenersparnis 

eines Zubehörrads im Gegensatz zu einem neuen oder zusätzlichen Serienradsatz. 

Natürlich sind auch technische Aspekte ein Grund für diesen Umbau. Wird im Ver-

gleich zur Serie die Rad- und Reifengröße verändert, wird sich, ob gewollt oder 

nicht, auch technisch etwas verändern. Umbaumaßnahmen in diesem Rahmen 

können unterschiedlich aussehen. Es ist möglich, dass ein Sonderrad exakt die glei-

chen Abmessungen wie das Serienrad aufweist, sich also nur optisch davon unter-

scheidet. Trotzdem muss auch für diesen Fall ein Gutachten vorhanden sein, da 
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nicht nur die Abmessungen allein darüber bestimmen, ob das Rad zum Fahrzeug 

passt. Karosserie- oder Fahrwerksänderungen, um Dinge wie Freigängigkeit oder 

Radabdeckung zu gewährleisten, sollten bei gleichen Abmessungen keine Prob-

leme darstellen. Doch andere Prüfverfahren sind zwingend notwendig, um die Fes-

tigkeit zu überprüfen. Bei PKW und Geländefahrzeugen werden nach der „Rili für 

die Prüfung von Sonderrädern für Kfz u ihre Anh.“ (§30 StVZO Erläuterung 42) eine 

Umlaufbiege-, eine Werkstoff-, und eine Anbauprüfung, sowie ein Impact-Test ge-

fordert. Eine Wechseltorsions-, Abroll-, bzw. Korrosionsprüfung sind nur unter be-

stimmten Voraussetzungen notwendig. Neben diesen Prüfungen muss jedes Rad 

mit den Abmessungen, Hersteller- und Typangaben, sowie dem Prüfzeichen ein-

deutig gekennzeichnet sein. Diese und weitere nach der Richtlinie für die Prüfung 

von Sonderrädern vorgegebenen Grundlagen muss jedes zusätzlich angebaute 

Rad erfüllen. Weist es außerdem andere Abmessungen auf, müssen weitere Prü-

fungen und eventuell Änderungen am bestehenden Fahrzeug durchgeführt werden, 

um nach dem jeweils geltenden Recht alle Vorschriften zu erfüllen (§30 StVZO Er-

läuterung 42 Nr. 4.1). 

Zudem ist die Montierbarkeit nach Herstellerangaben von anderen Reifen auf dem 

Rad zu beachten, da nur so ein sicherer Halt gewährleistet sein kann. Die häufigste 

Form für Gutachten von RR-Kombinationen stellt die ABE dar. Doch auch ECE ge-

prüfte Räder sind möglich, welche keinerlei Mitführpflicht oder Eintragung benöti-

gen, insofern die verwendete Rad- und Reifengröße dem Serienzustand entspre-

chen. Diese Räder werden als „dimensionsgleiche Nachrüsträder“ (ECE R-124 Nr. 

2.4.4) bezeichnet. 

Entscheidend Einfluss auf die Fahrsicherheit und Fahrkinematik wird vor allem dann 

genommen, wenn stärkere Veränderungen vorgenommen werden. Die größte Rolle 

spielt die Einpresstiefe, die den Abstand der Befestigung des Rades zur Radmitte 

darstellt. Diese kann sowohl negativ als auch positiv ausfallen, je nachdem ob sich 

die Befestigung weiter außen als die Radmitte (positiv) oder weiter innen (negativ) 

befindet (Trzesniowski, 2014, S. 240). 

Welche Auswirkungen sie auf das Fahrverhalten hat, wird in Kapitel 4.4 genauer 

erläutert. 
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3.3.3 Distanzscheiben 

Eine ähnliche Auswirkung wie eine RR-Kombination mit niedrigerer Einpresstiefe 

als im Serienzustand liefern Distanzscheiben, auch Spurverbreiterungen genannt. 

Damit wird das Rad um die Stärke der Scheiben nach außen versetzt, die Spur also 

vergrößert. Durch diese Vergrößerung soll das gesamte Fahrzeug optisch breiter 

wirken, und die Seitenneigung bei Kurvenfahrt vermindert werden. Dass jedoch 

noch weitere Auswirkungen auftreten, die nicht pauschalisiert werden dürfen, da 

eine Abhängigkeit von weiteren Faktoren, wie der Achsgeometrie besteht, muss von 

Fahrzeugmodell zu Fahrzeugmodell oder zumindest in verschiedenen Gruppen von 

Kraftfahrzeugen unterschieden werden. Grundsätzlich bestehen Distanzscheiben 

meist aus Aluminiumlegierungen und können in vier unterschiedlichen Arten an das 

Fahrzeug montiert werden. Dabei wird unterschieden, ob die Räder serienmäßig 

auf vorhandene Stehbolzen aufgesteckt und anschließend mit Muttern befestigt 

werden oder direkt mit Schrauben verbunden werden (H&R, o.D.): 

• Distanzring-System (DR-System) in Abbildung 13: Die Scheibe wird direkt 

zwischen Nabe und Rad montiert und mithilfe von längeren Radschrauben 

befestigt. 

• Distanzring-Anschraub-System (DRA-System) in Abbildung 14: Die Distanz-

scheibe wird direkt mit der Radnabe verschraubt, wobei das Rad zusätzlich 

mithilfe der serienmäßigen Schrauben in den dafür vorgesehenen Gewinden 

der Spurverbreiterung befestigt wird. In diesem Fall ist es möglich, dickere 

Verbreiterungen zu verwenden. 

• Distanzring-Stehbolzen-System (DRS-System) in Abbildung 15: basiert auf 

dem Austausch der serienmäßigen Bolzen gegen längere. Die Distanz-

scheibe und das Rad werden beide montiert und mit Muttern darauf ge-

schraubt. 

• Distanzring-Mutter-System (DRM-System) in Abbildung 16: die Spurverbrei-

terung wird mit den ursprünglichen Stehbolzen befestigt. Außerdem besitzt 

der Distanzring selbst wiederum Stehbolzen, auf welchen das Rad mithilfe 

von Muttern angeschraubt wird 

 

 



 

- 28 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4 Federungssysteme 

Das Thema Fahrwerksveränderung ist von hoher Komplexität und bezieht sich hier 

explizit auf Änderungen von Federung und / oder Schwingungsdämpfer. Als Fahr-

werksfeder handelt es sich in dieser Arbeit um eine Schraubenfeder. Verschiedene 

Änderungen sind dabei möglich: 

• Austausch der Serien-Fahrwerksfedern 

• Austausch von Federn und Schwingungsdämpfern  

• Einbau eines Verstell-Fahrwerks 

Am einfachsten und kostengünstigsten zu realisieren ist ein Tausch der Fahrwerks-

federn. Im häufigsten Fall soll damit eine Tieferlegung des Fahrzeugs erreicht wer-

den. Wie stark diese ausfällt wird durch die Eigenschaften der Tuningfeder be-

stimmt. 

Um gleichzeitig eine Tieferlegung und das Auffangen des gleichgebliebenen Auf-

baus zu erreichen, müssen die Federn eine höhere Federrate besitzen, da der 

Abbildung 16: DRM-System (H&R Spur-
verbreiterung System DRM 30, o.D.) 

 

Abbildung 15: DRS-System (H&R Spur-
verbreiterung System DRS 20, o.D.) 

Abbildung 14: DRA-System (H&R Spur-
verbreiterung System DRA 40, o.D.) 

Abbildung 13: DR-System (H&R Spurver-
breiterung System DR 10, o.D.) 
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Restfederweg geringer als bei Serienfedern ausfällt. Die Federrate R setzt sich wie-

derum aus: 

• der Drahtstärke d, 

• der Anzahl der wirkenden Windungen n, 

• dem Windungsdurchmesser D und  

• einer Gleitkonstante G des Materials 

zusammen und wird nach folgender Formel berechnet (Haken, 2015, S. 112): 

𝑅 =
𝐺 ∗ 𝑑4

8 ∗ 𝐷3 ∗ 𝑛
 

Unterschiedliche Federkennlinien lassen sich durch bestimmte geometrische Ver-

änderungen erzeugen. Die zwei wichtigsten Kennlinien sind die lineare und die pro-

gressive. Bei der linearen Kurve steigt der Einfederweg proportional zur aufgewen-

deten Kraft. Wohingegen die Federkraft bei der progressiven Linie exponentiell zum 

Einfederweg ansteigt. Dies bedeutet, dass die Feder bei kleinen Kräften leichter, 

ähnlich der linearen, eingedrückt wird. Steigt die darauf wirkende Kraft aber an, wird 

die Feder weniger eingedrückt als bei einer linearen, sie wird also immer härter.  

Tabelle 4: Veränderung der Federsteifigkeit 

Variable der Federhärte Auswirkung auf die Federhärte R 

d ↑ ↑ 

D ↑ ↓ 

n ↑ ↓ 

 

Realisiert werden progressive Kennlinien mithilfe verschiedener Konstruktions-Va-

rianten: 

• Durch eine unterschiedliche Dicke der Federdrahtwicklung (Abbildung 18) 

nimmt die Federsteifigkeit mit steigender Kraft zu. Das passiert, weil die Teil-

bereiche mit dünnerem Drahtdurchmesser früher aneinander anliegen und 

so die wirkende Windungszahl mit steigender Kraft verringert wird. 

• Durch die sogenannte Tonnenform (Abbildung 19). Die Windungsdurchmes-

ser werden unterschiedlich gestaltet. Je größer dieser bei gleichbleibender 
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Drahtstärke ist, desto weicher wird die Feder, was sich ebenfalls durch die 

Gleichung der Federsteifigkeit erklären lässt.  

Man kann jede Variable der Federsteifigkeitsgleichung verändern und auch meh-

rere Punkte kombinieren, um für den speziellen Anwendungsfall die perfekte Feder-

kennlinie zu konstruieren. Auswirkungen zu den jeweiligen Veränderungen sind in 

Tabelle 4 dargestellt. (Haken, 2015, S. 112). 

 

 

 

 

 

Um eine Tieferlegung zu erlangen, werden häufig unprofessionell einige Windungen 

der Schraubenfeder abgeschnitten. Dies ist weder rechtlich erlaubt noch technisch 

sinnvoll, außer es liegt dafür wiederum ein Gutachten vor. Gesetzlich erlischt durch 

diese willentliche Änderung die Betriebserlaubnis, da keine Genehmigung für die 

gekürzte Feder vorliegt. Technisch gesehen vergrößert sich die Federrate gegen-

über dem Serienzustand durch die Verringerung der wirkenden Windungen kaum, 

der Restfederweg wird durch die geringere Anzahl an Windungen aber deutlich klei-

ner. So kann es passieren, dass die Feder vollständig zusammengedrückt wird, und 

die Federrate theoretisch gegen unendlich geht, was wiederum starke Auswirkun-

gen auf die gewünschten Eigenschaften und die Fahrsicherheit hat. 

Ein Vergleich von verschiedenen Fahrzeugen hinsichtlich der Federraten ist nur 

schwer möglich, da unterschiedliche Achskonstruktionen zu anderen Hebelarmen 

führen. Aus diesem Grund ist die effektive Federrate, welche am Rad wirkt, abhän-

gig von der Einbaulage der Fahrwerksfeder.  

Werden bei einem Fahrzeug nur die Federn getauscht, passen die Schwingungs-

dämpfer nicht mehr optimal zu den geänderten, härteren Federn. Aus diesem Grund 

Abbildung 17: Vari-
able Dicke des Fe-
derdrahtdurchmes-
ser (Physik-am-
Auto, o.D.) 

Abbildung 18: Tonnen-
form (Physik-am-Auto, 
o.D.) 
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wird im Tuningbereich häufig das komplette Paket aus diesen beiden Komponenten 

gewechselt, da sie dann wieder aufeinander abgestimmt sind. Entweder mittels 

Komplettfahrwerk ohne Verstellung oder aber durch ein Gewindefahrwerk, bei dem 

es einen zulässigen Bereich gibt, in dem man es nach optischen und technischen 

Wünschen einstellen kann. Die Schwingungsdämpfer haben die Aufgabe die durch 

die Federung entstandenen Schwingungen zu minimieren, um den Bodenkontakt in 

keiner Fahrsituation zu verlieren. Deshalb müssen bei hoher Federrate die Dämpfer 

möglichst hart gewählt werden. 

Bei Straßenfahrzeugen ergibt sich jedoch ein Konflikt. Nicht nur der maximale Bo-

denkontakt, sondern auch der Fahrkomfort spielt bei der Entwicklung eine große 

Rolle, was aber eine weiche Dämpfung und große Federwege erfordert (Trzesnio-

wski, 2014, S. 325 f.). Wird ein passendes Komplettfahrwerk verbaut, können auf 

Kosten des Komforts die Fahrsicherheit beziehungsweise der Bodenkontakt erhöht 

werden. 

Bei einigen Fahrwerken lassen sich am Schwingungsdämpfer weitere Einstellungen 

vornehmen. Die sogenannte Zug- und Druckstufe kann separat in ihrer Wirkungs-

weise eingestellt werden. Die Zugstufe hat Einfluss darauf, wie schnell die Kolben-

stange herausgezogen werden kann, ist also für das Ausfedern zuständig. Die 

Druckstufe hingegen wird über die Geschwindigkeit beim Eintauchen der Kolben-

stange in den Dämpfer bestimmt. Geregelt werden beide Stufen über verstellbare 

Ventile in den Schwingungsdämpfern. Entscheidend bei jeder Art des Tunings, aber 

vor allem auch beim Fahrwerk ist die richtige Einstellung bzw. das richtige Fahrwerk 

zu verbauen, um die Fahrzeugsicherheit nicht aufgrund der Optik zu minimieren 

(KW-Suspensions, o.D.). 
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3.3.5 Stabilisatoren 

Jede Fahrwerksveränderung sollte auch dem Ziel unterstellt sein, das Fahrverhal-

ten zu verbessern, beziehungsweise den Bodenkontakt des Reifens zu optimieren. 

Ein Stabilisator ist ein u-förmiger Torsionsstab aus Federstahl, welcher die beiden 

Räder einer Achse miteinander koppelt. Das Ziel ist ein möglichst geringes Wank-

moment bei wechselseitigem Federn. Dies tritt vor allem in Kurvenfahrten auf, in 

denen das kurvenäußere Rad belastet und das innere entlastet wird. Werden beide 

Seiten gleichmäßig belastet, was unter anderem beim Bremsen vorkommt, hat der 

Stabilisator keine Wirkung und dreht sich in seinen Schulterlagern mit. Das Wank-

moment kann dadurch verringert werden, indem der Torsionsstab gebogen oder 

tordiert wird und so den Aufbau parallel zur Fahrbahn hält. Ein entscheidender 

Punkt bei der grundsätzlichen Verwendung ist die Veränderung des Eigenlenkver-

haltens eines Fahrzeugs. Ein Stabilisator sorgt an einer Achse für größere Radlast-

schwankungen, was durch das degressive 

Verhalten der Seitenführungskraft über der 

Radlast zu einer geringeren Kurvenge-

schwindigkeit dieser Achse führt. Wird nun an 

der VA ein härterer Stabilisator verbaut, neigt 

das Auto mehr zum Untersteuern, wird er an 

der HA montiert, übersteuert das Fahrzeug 

leichter. In Kapitel 4.6 wird diese Thematik ge-

nau erläutert (Trzesniowski, 2014, S. 345 f.). 

Auf dem Nachrüstmarkt werden verstellbare Stabilisatoren angeboten, wie zum Bei-

spiel der in Abbildung 19 von der Marke H&R. Dabei lässt sich die Koppelstange 

entweder in der äußeren oder der inneren Bohrung befestigen. Durch den entstan-

denen größeren Hebel in der äußeren Bohrung bis zum Schulterlager wirkt der Sta-

bilisator weicher und bietet mehr Komfort. Wohingegen die innere Bohrung das Ge-

genteil, dafür aber eine reduzierte Wankneigung bewirkt. Stabilisatoren sind 

serienmäßig nicht zwingend angebracht, sondern nur wenn es erforderlich ist, um 

ein gerade beschriebenes Verhalten zu erreichen. An der VA sind sie meist mit hö-

herem Durchmesser als an der HA ausgeführt, wodurch sie härter sind und ein un-

tersteuerndes Verhalten unterstützen, was durch den Fahrer einfacher zu kontrol-

lieren ist (Fahrwerksstabilisatoren, o.D.) 

Abbildung 19: H&R variabler Stabilisator 

(H&R, o.D.) 
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4 Auswirkungen einzelner Tuningmaßnahmen 
hinsichtlich Fahrkinematik und Sicherheit 

In den Kapiteln 4.4 bis 4.7 werden die direkten Auswirkungen der Tuningmaßnah-

men an RR-Kombinationen, Stabilisatoren, Spurverbreiterungen und Federungs-

systemen genau erläutert. Hierbei sind sowohl die geometrischen Kenngrößen, das 

Eigenlenkverhalten, als auch die Radlastdifferenzen von Bedeutung. 

4.1 Geometrische Größen 

Jedes Fahrzeugteil, speziell im Bereich des Fahrwerks, der Räder und der Achsen 

wurde so konstruiert und ausgelegt, dass geforderte Eigenschaften, wie Fahrsicher-

heit oder Fahrkomfort erreicht werden. Dabei handelt es sich, auch hinsichtlich Bau-

aufwand und Kosten, stets um einen Kompromiss, denn je mehr positive Eigen-

schaften erreicht werden sollen, desto aufwändiger und teurer ist die Entwicklung. 

Um zu verstehen, was Veränderungen oder grundsätzlich die Stellung bestimmter 

Komponenten für Konsequenzen haben, wurden geometrische Größen eingeführt, 

die sich aus verschiedenen Teilen zusammensetzen und unterschiedliche Auswir-

kungen nach sich ziehen. Werden Tuningmaßnahmen durchgeführt, so muss be-

dacht werden, welche geometrische Kenngröße sich dabei ändert und ob sich even-

tuell die Fahrsicherheit verschlechtert. Nachfolgend eine Übersicht aller wichtigen 

geometrischen Kenngrößen, welche in Anhang 1 genauer erläutert sind: 

• Spur 

• Radsturz 

• Lenkachsenspreizung 

• Lenkrollradius 

• Nachlauf 

• Schräglaufwinkel 

• Roll-, Momentan-, Wankzentrum 

4.2 Eigenlenkverhalten  

Um eine bestimmte Kurve zu durchfahren ist ein Lenkwinkel erforderlich. Grund-

sätzlich besteht dieser immer aus einem stationären, geometrischen Anteil und ei-

nem Lenkwinkel, der mit der Querbeschleunigung ansteigt. Der stationäre Anteil ist 

abhängig vom Radius der Kurve und dem Radstand des Fahrzeugs. Der instatio-

näre, beziehungsweise von der Querbeschleunigung abhängige, Teil wird außer-

dem von den Reifeneigenschaften, der Fahrzeugmasse, dem Radstand, sowie der 

Schräglaufsteifigkeit der beiden Achsen bestimmt. Um eine Seitenkraft zu übertra-

gen sind Schräglaufwinkel zwingend erforderlich. Der Fahrer muss deshalb stärker 
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einlenken, als es die Kurve geometrisch benötigt. An der Vorder- und Hinterachse 

sind die Schräglaufwinkel meistens nicht gleich, da andere Bedingungen vorliegen, 

weshalb eine Schräglaufwinkeldifferenz Δα entsteht. Diese berechnet sich aus der 

Differenz des Schräglaufwinkels der Vorder- und Hinterachse (Heißing, Ersoy, & 

Gies 2013, S. 99). 

𝛥𝛼 = 𝛼𝑣 − 𝛼ℎ 

Nach Olley lassen sich damit einzelne Fahrzustände beurteilen. Ist diese Differenz 

negativ, liegt Übersteuern vor, umgekehrt Untersteuern. Sind die Schräglaufwinkel 

an Vorder- und Hinterachse gleich groß, ist das Verhalten neutral (Heißing et al., 

2013, S. 99). 

Diese Definition wurde mittlerweile von Bergmann abgelöst und ist nur für geringe 

Querbeschleunigungen sinnvoll, da sich die Schräglaufsteifigkeiten bei höheren 

Seitenkräften verändern. Der Gradient dδ/day stellt eine bessere Methode zur Be-

urteilung des Eigenlenkverhaltens dar, da er den Lenkwinkel der Querbeschleuni-

gung gegenüberstellt. Wird die Querbeschleunigung bei gleichem Kurvenradius 

größer, so gilt ein Fahrzeug als übersteuernd, wenn der Fahrer Lenkwinkel weg-

nehmen muss und als untersteuernd, wenn ein größerer Lenkwinkel erforderlich ist, 

um die Kurve mit gleichem Radius zu befahren (Heißing et al., 2013, S. 100). 

Das Eigenlenkverhalten eines Fahrzeugs ist für ein sicheres Führen von übergeord-

neter Bedeutung. Eine Achse erreicht häufig zuerst die Kraftschlussgrenze, wes-

halb der Schräglaufwinkel an dieser deutlich ansteigt: 

• Beim Untersteuern geschieht das an der VA. Doch der Schräglaufwinkel der 

HA wird etwas verringert, weshalb die Seitenkraft dort reduziert wird. Das 

Fahrzeug bewegt sich nun auf einer größeren Kreisbahn, was geringere 

Querbeschleunigungen zur Folge hat, da weniger Seitenkräfte abgestützt 

werden müssen. Es ergibt sich eine Stabilisierung des Fahrzeugs. 

• Beim Übersteuern hingegen steigt der Schräglaufwinkel bei Erreichen der 

Kraftschlussgrenze an der HA an. Doch auch der Winkel der VA erhöht sich, 

was eine Seitenkraftzunahme nach sich zieht. Das Fahrzeug befährt eine 

engere Kreisbahn und erhöht dementsprechend die Querbeschleunigung. 

Das Risiko des Schleuderns steigt durch diesen selbstverstärkenden Effekt 

an und ist deutlich schwieriger zu kontrollieren. 

Es wird deshalb versucht alle Komponenten so abzustimmen, dass das Fahrzeug 

ein neutrales bis leicht untersteuerndes Verhalten aufweist (Heißing et al., 2013,    

S. 101). 
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4.3 Dynamische Radlastverschiebung 

Bei jeder Kurvenfahrt wirkt die Zentripetalkraft, welche Richtung Kurvenmitte zeigt 

und das Fahrzeug auf eine Kreisbahn zwingt. Die benötigte Kraft wird nach der For-

mel der Zentripetalkraft durch den Kurvenradius, der Reibungszahl und der Ge-

schwindigkeit bestimmt. Sie wird demnach umso größer, je höher die Geschwindig-

keit v und je kleiner der Kurvenradius r ist.  

𝐹𝑍 = 𝑚 ∗
𝑣2

𝑟
 

Die Zentripetalkraft ergibt sich aus den, für die Kurve nötigen, Seitenkräften jedes 

Rads, insofern Luftkräfte und Umfangskräfte vernachlässigt werden. Sie errechnet 

sich für eine Achse durch Addition beider Seitenkräfte, welche auf die Räder wirken 

(Mitschke & Wallentowitz, 2014, S. 625). 

Wie viel Seitenkraft jedes Rad aufnimmt ist abhängig von der Radlast, die auf dieses 

wirkt. Je größer die Radlast, desto größer kann auch der aufgenommene Seiten-

kraftanteil sein. Diese Aussage trifft aber nur bis zu einer bestimmten Größe der 

Radlast zu. Wird ein Maximum überschritten, sinkt die mögliche Seitenkraft mit wei-

ter steigernder Radlast. Aufgrund von Querbeschleunigungen, die in Kurvenfahrten 

durch Fliehkräfte entstehen, verschieben sich die Radlasten zum kurvenäußeren 

Rad. Diese Radlastverschiebung ist einer der wichtigsten Bestandteile in der Fahr-

kinematik mit dem sich viele Tuningmaßnahmen am Fahrzeug erläutern lassen. Vor 

Abbildung 20: Kräfte am Fahrzeug bei Kurvenfahrt (Pütz & Serné, 2019, S. 40) 
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allem im Bereich des Fahrwerks sind häufig Auswirkungen vorzufinden. 

Betrachtet man Abbildung 21 kann 

festgestellt werden, welche Seiten-

kraft bei welcher Radlast erreicht 

werden kann. Schaut man sich zu-

nächst den Punkt Fr bei gleichen 

Lasten für beide Räder einer Achse 

an, so lassen sich auch auf beiden 

Seiten gleiche Seitenkräfte übertra-

gen. Entsteht jetzt aber, wie bei je-

der Kurvenfahrt, eine Radlastver-

schiebung, so erhöht sich die 

übertragbare Kraft des äußeren 

Rads. In Abbildung 21 ist eine Fahrt 

durch eine Linkskurve dargestellt. Auf der Kurve wandert Punkt A für das rechte 

Außenrad weiter nach rechts, wohingegen das linke innere Rad durch die Radlas-

terniedrigung weiter links auf der Kurve liegt und dadurch weniger Seitenkraft auf-

nehmen kann. Durch den degressiven Verlauf dieser Kurve findet die Erhöhung auf 

der einen Seite aber nicht im gleichen Maß wie die Erniedrigung auf der anderen 

Seite statt. Konkret bedeutet das, dass das gesamte Seitenführungskraftpotential 

dieser Achse kleiner wird, da stets gilt (Heißing et al., 2013, S. 116): 

𝐹𝑠𝑙 + 𝐹𝑠𝑟 ≤ 2 ∗ 𝐹𝑟 

4.4 Änderung der RR-Kombination 

Je größer der Unterschied in Bezug auf Abmessungen der Rad-Reifen-Kombination 

zur Serie besteht, desto stärkere Auswirkungen auf die Fahrsicherheit können er-

wartet werden. In den nachfolgenden Betrachtungen wird deshalb von einer erheb-

lichen Änderung der Rad-Parameter ausgegangen. Im Tuningbereich ist die üb-

lichste Variante, dass Räder möglichst breit, möglichst groß und weit nach außen 

gestellt sind. Diesen Zustand erreicht man durch eine größere Radbreite, einen grö-

ßeren Raddurchmesser, sowie eine kleinere Einpresstiefe als im Serienzustand. 

Natürlich ist es auch möglich, dass andere RR-Kombinationen zum Beispiel eine 

höhere ET als im Serienzustand aufweisen. Da dieses Szenario selten vorkommt 

und vor allem durch bauliche Grenzen bezüglich Brems- und Fahrwerksteilen keine 

größeren Veränderungen möglich sind, wird nur der anfangs beschriebene Fall er-

läutert. 

 

Abbildung 21: Seitenkraftkennlinie über der Radlast 
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4.4.1 Auswirkungen der Reifenbreite 

Die Breite der Reifen hat einen wichtigen Anteil auf die übertragbaren Kräfte wäh-

rend der Fahrt. Ein Vergleich von zwei Reifen mit gleichen Parametern, also gleicher 

Radlast und gleichem Fülldruck, zeigt zunächst eine gleiche Latschfläche. Wobei 

die des schmalen Reifens länger, aber dafür schmaler als die des Breitreifens ist. 

Trotz der gleichen Fläche zeigt sich in Abbildung 22 ein Vorteil des breiteren Rei-

fens. Bei einer seitlich wirkenden Kraft, beispielsweise einer Kurvenfahrt ist dabei 

der Teil des Latschs, der im Haftbereich liegt, größer und der Gleitbereich dement-

sprechend kleiner als bei schmäleren Reifen. Aus diesem Grund sind die möglichen 

übertragbaren Seitenkräfte größer. Doch auch die Umfangskräfte steigen durch die 

kürzere, breitere Reifenaufstandsfläche. Trifft der Laufstreifen auf die Fahrbahn o-

der verlässt diese, muss er um einen Winkel gebogen werden. Dieser ist jedoch bei 

einer langen Aufstandsfläche dementsprechend größer, was zu einer erhöhten 

Walkarbeit führt. Diese Arbeit ist mit hauptverantwortlich für den Rollwiderstand, 

weshalb dieser bei gleichen Bedingungen durch breitere Reifen geringer ausfällt 

(Trzesniowski, 2014, S. 226 f.). 

Dem entgegen stehen Nachteile beim Luftwiderstand, der deutlich höhere Werte 

erreichen kann. Außerdem ist das Verhalten im Bereich des Aquaplanings bei brei-

teren Reifen deutlich schlechter. Diese verlieren schneller den Bodenkontakt, da ein 

breiterer Streifen an Wasser vor dem Reifen hergeschoben wird. Das Wasser kann 

deshalb schlechter abfließen als bei schmaleren Reifen (Trzesniowski, 2014,           

S. 217). 

Zusätzlich darf die benötigte Betätigungskraft der Lenkanlage den 

Abbildung 22: Vergleich breiter und schmaler Reifen (Trzesniowski, 2014, S. 227) 
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vorgeschriebenen Wert von 250 N nicht überschreiten, da die Fahrzeugsicherheit 

sonst nicht mehr gewährleistet und die Veränderung unzulässig wäre (§38 StVZO 

Erläuterung 2 Nr. 3.2). Die Betätigungskraft entsteht durch die gesamte Lenkkraft 

vom Reifen über alle Gelenke und Verbindungen bis zur Betätigungseinrichtung 

selbst. Breitreifen erhöhen durch die breitere Auflagefläche und vergrößerte Hebel-

arme die Lenkkraft, weshalb die Betätigungskraft zu groß werden kann. 

4.4.2 Auswirkungen der Einpresstiefe 

Die Änderung der Einpresstiefe kann starke Auswirkungen nach sich ziehen. Die in 

diesem Zusammenhang zu betrachtenden geometrische Kenngröße sind die Spur-

weite und der Lenkrollradius. Die Änderung der Spurweite wird in Kapitel 4.5 geson-

dert erläutert. Der LRR sollte, wie in Anhang 1 erwähnt, einen leicht negativen Wert 

aufweisen. Wie er sich durch ein anderes Rad und die damit einhergehende Ände-

rung der ET verändert, ist in Abbildung 23 dargestellt. Darin erkennt man das Se-

rienrad, dessen Radmittelebene als grüne Linie dargestellt ist. Zusammen mit der 

orangenen, welche die verlängerte Lenkachse abbildet und dem Schnittpunkt mit 

der Fahrbahn kann der leicht negative LRR abgelesen werden. Wird jetzt aber ein 

Rad mit deutlich reduzierter ET verbaut, so erhält man ein weiter nach außen ste-

hendes Rad, was mithilfe der gestrichelten schwarzen Linie und der dazugehörigen 

gestrichelten, grünen Radmittelebene beobachtet werden kann. Aus dem negativen 

LRR wurde ein stark positiver. Welche Auswirkungen das auf die Sicherheit hat und 

warum ein negativer LRR gewünscht ist, wird im Folgenden erläutert. 

Der Lenkrollradius hat vor allem beim Bremsen eines Fahrzeugs großen Einfluss 

auf die Stabilität und damit die Sicherheit des Fahrzeugs. Besonders in Situationen, 

in denen entweder ein Bremskreis ausgefallen ist oder ein sogenannter µ-Split Un-

tergrund vorliegt. Dies ist der Fall, wenn bei beiden Rädern einer Achse 

Abbildung 23: LRR-Veränderung durch ET-Änderung 
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unterschiedliche Untergründe und somit andere Reibbeiwerte wirken. Ein häufig an-

zutreffendes Beispiel aus dem Straßenverkehr ist eine halbvereiste Fahrbahn. Da 

die übertragbare Bremskraft auf der Seite mit höherem Reibbeiwert, im Vergleich 

zum anderen Rad, auch dementsprechend größer ist, entsteht ein Moment um die 

Hochachse des Fahrzeugs. Das Fahrzeug neigt dazu, sich in die Richtung des stär-

ker bremsenden Rads zu drehen, was auch als Gieren bezeichnet wird. Aus diesem 

Grund nennt man das entstandene Moment auch Giermoment. Dieser Zustand 

würde zum Ausbrechen das Fahrzeugs führen, weshalb ein Eingreifen des Fahrers 

nötig ist. Ein Gegenlenken und Verringern der Bremskraft helfen das Moment zu 

verringern.  

Durch den negativen LRR entsteht gleichzeitig ein weiterer Hebelarm, der mit der 

Bremskraft ein Lenkmoment erzeugt. Da dieses durch die höhere Bremskraft auf 

der Seite mit großem µ einen höheren Anteil hat und in die andere Richtung wirkt 

als das Giermoment, hilft es das Fahrzeug zu stabilisieren. Dieser Effekt kann so 

weit gehen, dass das Fahrzeug ohne Lenkmanöver stabil geradeausläuft. Der ne-

gative LRR lässt das Fahrzeug in diesem Szenario in die andere Richtung lenken, 

wie das erzeugte Giermoment. Verbaut man nun Räder, die den LRR so stark ver-

ändern, dass er einen hohen positiven Wert bekommt, so ist nicht nur der in Abbil-

dung 24 abgebildete und eben beschriebene Effekt verloren, es passiert sogar das 

Gegenteil. Aus dem sich selbst stabilisierendem Zustand, wird ein selbstverstärken-

der. Das Lenkmoment dreht das Fahrzeug bei positivem LRR in die gleiche Rich-

tung wie das Giermoment. Es muss also noch stärker vom Fahrer ausgeglichen 

werden, um das Auto stabil zu halten. Die Fahrsicherheit hat sich damit deutlich 

Abbildung 24: Momente bei einer µ-Split Bremsung (Heißing et al., 2013, S. 28) 
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verschlechtert (Heißing et al., 2013, S. 28). 

Ähnlich sieht es beim Ausfall eines Bremskreises bei einer Diagonalaufteilung aus. 

Da auch in diesem Fall auf einer Seite eine große Bremskraft und auf der anderen 

eine Bremskraft wirkt, die gegen null geht, entsteht ein ähnliches Bild wie bei einer 

µ-Split Bremsung. Negative LRR wirken auch in diesem Fall stabilisierend und spur-

haltend (Breuer & Bill, 2017, S. 130). 

Bei modernen Fahrzeugen muss der Fahrer Probleme bei der Stabilität oder der 

Fahrsicherheit meist nicht komplett selbst beheben. Ihm stehen zahlreiche Hilfsmit-

tel zur Verfügung, die ihn dabei unterstützen. So wird beispielsweise ein ABS ver-

wendet, um das Giermoment abzuschwächen. Dies funktioniert, indem beim Rad 

mit höherem Reibbeiwert die Bremskraft langsamer aufgebaut wird. So bleibt mehr 

Zeit, um die richtige Lenkentscheidung zu treffen. Natürlich verlängert sich durch 

einen langsameren Druckaufbau der Bremsweg (Breuer & Bill, 2017, S. 37 f.). 

4.5 Änderungen an der Spurweite 

Ein weiterer Effekt, der auch durch eine Verkleinerung der Einpresstiefe entsteht, 

jedoch in größerem Ausmaß durch Distanzscheiben auftritt, ist die Vergrößerung 

der Spurweite. Der Unterschied der beiden Varianten ist, dass bei der Veränderung 

der Spur mithilfe von anderen Rädern noch weitere Phänomene auftreten. Liegt das 

Rad weiter außen als im Serienzustand, so verschiebt sich auch der Kraftangriffs-

punkt der Umfangs- und Seitenkräfte, da diese im Radaufstandspunkt angreifen. 

Um die Auswirkungen der Spurweitenänderung zu erläutern hilft Abbildung 25.  Zu-

nächst ist entscheidend, dass nur dynamische Kräfte betrachtet werden. Alle sta-

tisch wirkenden Kräfte, wie die durch das Gewicht des Fahrzeugs wirkende Radlast, 

Abbildung 25: Kräfte und Hebelarme bei einer Spurweitenänderung 
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werden in Abbildung 25 und dem Momentengleichgewicht nicht berücksichtigt, da 

sie nicht zur Erläuterung der Auswirkungen beitragen. In Abbildung 25 ist verein-

facht eine Starrachse dargestellt, an der die Räder links und rechts befestigt sind. 

Die zum Beispiel durch Kurvenfahrt erzeugte Fliehkraft FF wirkt direkt im Schwer-

punkt. In diesem Fall ist eine Fahrt durch eine Rechtskurve dargestellt, da FF ent-

gegenwirkt. Am Rad selbst treten dadurch veränderte Radkräfte für das Außenrad 

FRa und das Innenrad FRi auf. Um herauszufinden, wie sich die Kräfte zueinander 

verhalten muss ein Momentengleichgewicht aufgestellt werden. Hierzu wird um den 

Radaufstandspunkt des inneren Rads gedreht. Es ergeben sich die Hebelarme h 

für die Fliehkraft und a für die Radkraft, was gleichzeitig der Spurweite entspricht.  

0 = 𝐹𝐹 ∗ ℎ − 𝐹𝑅𝑎 ∗ 𝑎 

Wird die Spurweite erhöht, bleiben sowohl FF als auch der Hebelarm h konstant. Sie 

werden nicht durch die Änderung beeinflusst. Die Spurweite a erhöht sich natürlich 

um einen Wert x, weshalb sich folgende Gleichung ergibt: 

0 = 𝐹𝐹 ∗ ℎ − 𝐹𝑅𝑎 ∗ (𝑎 + 𝑥) 

Da man an der Veränderung der Radkraft interessiert ist, muss die Gleichung da-

nach aufgelöst werden:  

𝐹𝑅𝑎 =
𝐹𝐹 ∗ ℎ

(𝑎 + 𝑥)
 

Aus diesem Zusammenhang lässt erkennen, dass die dynamische Radlast beim 

Außenrad durch eine vergrößerte Spurweite kleiner wird, da sich die gesamte Spur-

weite im Nenner der Gleichung befindet. Führt man diese Betrachtung mit dem in-

neren Rad durch, dreht also um den Aufstandspunkt des Außenrads, so stellt man 

fest, dass das Ergebnis das gleiche mit verändertem Vorzeichen ist. Fügt man jetzt 

die statischen Radlasten wieder hinzu, so erhöht sich die Radlast auf der Außen-

seite um den errechneten Wert und erniedrigt sich um den gleichen Wert auf der 

Innenseite. Die Nachfolgende Beispielrechnung soll die Veränderung verdeutlichen.  

Tabelle 5: Ausgangswerte der Beispielrechnung Spurweitenvergrößerung 

Achslast 8000 N 

Fliehkraft 2000 N 

Spurweite  1500 mm 

Distanzscheiben pro Seite  50 mm 

Schwerpunkthöhe 800 mm 



 

- 42 - 

 

Radlasterhöhung des Außenrads im Serienzustand:  

𝐹𝑅𝑎 =
2000 𝑁 ∗ 800 𝑚𝑚

1500 𝑚𝑚
= 1067𝑁 

Radlasterhöhung des Außenrads mit Distanzscheiben: 

𝐹𝑅𝑎 =
2000𝑁 ∗ 800 𝑚𝑚

1500 𝑚𝑚 + 2 ∗ 50𝑚𝑚
= 1000𝑁 

Tabelle 6: Ergebnisse der Beispielrechnung Spurweitenvergrößerung 

 Serienspurweite Um 100 mm vergrößerte 

Spurweite 

Radlastdifferenz 2134 N 2000 N 

Prozentualer Verringerung 6% 

Für die Interpretation ist wieder Kapitel 4.3 entscheidend. Je höher nun also die 

Spurweite, desto kleiner ist die Radlastdifferenz von Innen- zu Außenrad. Dement-

sprechend wird die übertragbare Seitenkraft dieser Achse bei höherer Spurweite 

größer.  

Es ist entscheidend wie sich die veränderten Spurweiten auf das gesamte Fahrzeug 

in Bezug auf das Eigenlenkverhalten auswirken. Da die Achse mit erhöhter Spur-

weite, im Vergleich zur anderen, ein erhöhtes Seitenkraftpotential aufweist, muss 

darauf geachtet werden, dass das Fahrzeug weiterhin ein untersteuerndes, siche-

res Fahrverhalten aufweist. Werden die Spurweiten an der HA erhöht, so steigt das 

Potential zum Untersteuern, wohingegen eine Vergrößerung an der VA zu über-

steuerndem Verhalten neigt.  

Deshalb finden sich auch in verschiedenen Gutachten die Auflagen, dass die Dis-

tanzscheiben an beiden Achsen oder aber nur an der HA montiert werden dürfen. 

Beziehungsweise müssen die breiteren Distanzscheiben im Vergleich vorne zu hin-

ten stets hinten verbaut werden. Damit ist ein sicheres Fahrverhalten gewährleistet. 

4.5.1 Fahrwerksfestigkeit bei Spurverbreiterungen 

Bei jeder Tuningmaßnahme, die den Kraftangriffspunkt der auf ein Rad wirkenden 

Kräfte weiter weg von allen Fahrwerkskomponenten bringt, steigt der Hebelarm, mit 

dem die Komponenten durch die Kräfte belastet werden. Hierzu zählen unter ande-

rem alle Gelenke, Befestigungsschrauben, Spurstangenköpfe etc. Bei größeren 

Veränderungen ist deshalb nachzuweisen, dass die Fahrwerkskomponenten eine 

bestimmte Festigkeit aufweisen, um auch den höheren Kräften standzuhalten. Die 

Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz u. ihre Anhänger im Anhang  des 
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§30 StVZO besagt, falls Änderungen vorgenommen werden, die eine Spurverbrei-

terung von mehr als 2% als die größte mögliche Spurweite im Serienzustand zur 

Folge haben, muss ein Nachweis über die ausreichende Betriebsfestigkeit erbracht 

werden. Unter Umständen kann bei Geländefahrzeugen auch erst ab 4% Spurwei-

tenänderung ein Nachweis gefordert werden (StVZO §30 Erläuterung 42 Nr. 

4.6.8.3). 

Bei einem Fahrzeug mit serienmäßiger Spurweite von 1500 mm ist eine Änderung 

von 30 mm ohne Festigkeitsnachweis möglich. Jede größere Veränderung benötigt 

einen Nachweis. 

4.6 Änderungen am Stabilisator 

Ein Stabilisator hat entscheidende Auswirkungen auf die Fahrsicherheit und die Ki-

nematik eines Fahrzeugs, auch wenn er nicht zwingend notwendig ist. Wird ein 

Fahrzeug so konstruiert, dass es hinsichtlich Wankneigung und Eigenlenkverhalten 

schon optimale Eigenschaften aufweist, muss kein Stabilisator verwendet werden. 

Dies ist jedoch nur selten der Fall und es muss häufig zumindest an einer Achse 

stabilisiert werden. 

Der Torsionsstabilisator wird bei wechselseitigem Federn verdreht und stabilisiert 

so beide Radseiten einer Achse gegen Wanken. Diese Aufgabe könnten auch die 

Fahrwerksfedern übernehmen, wenn man sie unverhältnismäßig hart ausführen 

würde. Da dies aber andere Nachteile mit sich bringt und nicht die Hauptaufgabe 

der Fahrwerksfedern ist, schafft ein Stabilisator Abhilfe. Dieser Effekt der höheren 

Wanksteifigkeit bietet dem Fahrer ein strafferes Fahrverhalten, da sich der Aufbau 

weniger neigt (Trzesniowski, 2014, S. 345). 
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4.6.1 Veränderung durch Radlastverschiebung 

Die Hauptaufgabe für die Fahrsicherheit hingegen hat mit der Veränderung des Ei-

genlenkverhaltens zu tun. Ein Stabilisator erhöht bei Kurvenfahrt die Radlastdiffe-

renzen an der Achse, an der er montiert ist. Neigt sich die Karosserie bei Kurven-

fahrt auf eine Seite wird das Rad bzw. das Ende des Stabilisators auf dieser näher 

zur Karosserie gedrückt. Somit ent-

steht auf dieser Kurvenaußenseite 

eine Kraft, die das Rad zur Straße 

drückt, die Radlast damit erhöht. Auf 

der Kurveninnenseite zieht der Stabi-

lisator durch die entstandene Torsion 

das Rad nach oben und entlastet es. 

Somit entsteht eine Verschiebung der 

Radlasten, die Auswirkungen auf die 

übertragbare Seitenkraft hat. In Abbil-

dung 26 erkennt man die in diesem 

Fall mit Stabilisator anliegenden Rad-

lasten und damit erreichten Seiten-

kräfte. Durch die noch größer gewordene Differenz von Frl und Frr ist die Summe 

der Gesamtseitenkraft geringer geworden. Zudem ist das Außenrad noch stärker 

belastet. Die Thematik lässt sich nicht nur mit der möglichen, aufnehmbaren Seiten-

kraft beschreiben, sondern ebenfalls mit der Schräglaufsteifigkeit eines Rads. Da 

es jedem Rad nur möglich ist, Seitenkräfte aufzunehmen, wenn es in Schräglauf 

geht, besteht ein direkter Zusammenhang zwischen möglicher Seitenkraft und 

Schräglaufsteifigkeit. Bei der Radlastverschiebung zum äußeren Rad nimmt die 

Schräglaufsteifigkeit zu und beim inneren in größerem Maß ab. 

Doch auch die Achse, an der der Stabilisator nicht direkt wirkt, verändert sich. Im 

Gegensatz zur stabilisierten Achse erniedrigt sich hier jedoch die Radlastdifferenz. 

Grund dafür ist die Änderung des Wankwinkels. Dieser wird durch den Stabilisator 

am ganzen Fahrzeug geringer, da es bei Annahme einer steifen Karosserie nur ei-

nen Wankwinkel gibt. Aus diesem Grund findet an der nicht stabilisierten Achse eine 

kleinere Verteilung der Radlast statt (Heißing et al., 2013, S. 118 f.). 

Damit erhöht sich die mögliche übertragbare Gesamtseitenkraft an dieser Achse. 

Die Achse mit dem Stabilisator verliert an Traktion und die andere gewinnt dement-

sprechend. Auch deshalb kann man mit unterschiedlichen Stabilisatoren das Eigen-

lenkverhalten der Fahrzeuge steuern. Wird jedoch durch unsachgemäßes Tuning 

z.B. an der Hinterachse eines Fahrzeugs ein zu starker Stabilisator verbaut, kann 

Abbildung 26: Seitenkraftkennline über der Radlast 

mit Stabilisator 
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es unter Umständen zu einem übersteuernden, also gefährlichen, schwer kontrol-

lierbaren Fahrverhalten kommen. Es muss demnach vor allem bei einer Tendenz 

zum Übersteuern genau überprüft werden, dass das veränderte Fahrzeug keine 

Gefährdung darstellt.  

4.7 Änderungen am Federungssystem 

Auch am Fahrwerk selbst führen Veränderungen zu Auswirkungen in der Fahrkine-

matik, und damit kann sowohl die Fahrsicherheit, aber auch der Fahrkomfort beein-

flusst werden. Durch Tuning, beziehungsweise dem Austausch der Fahrwerksfe-

dern wird meist eine Tieferlegung des Fahrzeugs angestrebt. Aus diesem Grund 

wird aber auch die Federrate größer. Beide Veränderungen zur Serie haben Aus-

wirkungen, die im Folgenden näher erläutert werden. Auch Höherlegungen sind 

möglich, welche im Weiteren jedoch nicht näher betrachtet werden  

4.7.1 Auswirkungen der Tieferlegung 

Wird das Fahrzeug durch Fahrwerksfedern tiefergelegt, so senkt sich natürlich auch 

der gesamte Schwerpunkt ab. Neben dem optischen Aspekt, der in den meisten 

Fällen der Hauptgrund der Veränderung darstellt, wird ein niedrigerer Schwerpunkt 

angestrebt. Dieser bewirkt unter anderem eine geringere Achslastverteilung bei 

Bremsvorgängen, was wiederum Einfluss auf die Bremskraftverteilung hat (Trzesni-

owski, 2014, S. 23). 

Durch die Tieferlegung wird häufig auch von einer Verkleinerung des Wank- oder 

Rollmoments ausgegangen. Grundsätzlich ist das Wankmoment aber wie in An-

hang 1 beschrieben abhängig vom Wankzentrum, beziehungsweise dem Abstand 

von diesem zum Schwerpunkt. Diese Strecke stellt den Hebelarm der Fliehkraft dar, 

welche zusammen das Wankmoment bilden. In Abbildung 27 ist eine Tieferlegung 

mit abgesenktem Schwerpunkt dargestellt. Der Serienmäßige Schwerpunkt und 

Abbildung 27: Auswirkung einer Tieferlegung auf das Rollzentrum (Schranz, 2018, S. 6) 
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Rollzentrum sind als S1 und Ro1 markiert. Die abgesenkten Punkte sind die rot 

markierten S2 beziehungsweise Ro2. Es lässt sich erkennen, dass sich auch das 

Rollzentrum senkt, da sich andere Komponenten der Aufhängung in ihrer Position 

verändern. Doch diese Absenkung geschieht nicht im gleichen Umfang wie die des 

Schwerpunkts. Das Rollzentrum sinkt stärker, weshalb der Hebelarm der Fliehkraft 

nicht ab, sondern sogar zunimmt. Dies bedeutet wiederum, dass auch das Wank-

moment größer wird. Abhilfe kann hier ein sogenanntes Rollzentrum-Korrektions-

Kit schaffen. Dieses verändert die Position von Fahrwerkskomponenten wie den 

Traggelenken und Spurstangenköpfen so, dass sich das Rollzentrum wieder erhöht 

(Schranz, 2018, S. 7). 

Würde man nur den Aspekt des vergrößerten Hebelarms einzeln betrachten, würde 

das Wankmoment steigen. Die Aussage der Wankmomentverringerung trifft jedoch 

trotzdem zu, denn durch die ebenfalls geänderte Federhärte findet eine bessere 

Abstützung des Aufbaus statt, weshalb das Fahrzeug weniger wankt. Der Anteil der 

Abstützung durch die härteren Federn überwiegt, bringt aber andere Auswirkungen 

mit sich (Schranz, 2018, S. 6). 

4.7.2 Auswirkungen der größeren Federhärte 

Durch die größere Federrate (Kapitel 3.3.4) wird nicht nur die Abstützung des Auf-

baus größer, es verändert auch die Radlastdifferenzen. Je größer diese werden, 

desto schlechter sind die möglichen übertragbaren Kräfte dieser Achse. Neben der 

verstärkten Radlastverschiebung bei Kurvenfahrt hin zum Kurvenaußenrad, wird 

gleichzeitig durch den besser abgestützten Aufbau das gegenüberliegende Rad der 

anderen Achse weniger stark entlastet. Hierbei wirken demnach kleinere Radlast-

unterschiede, weshalb die möglichen Seitenkräfte dieser Achse steigen. Im Ver-

gleich zur Serie sinkt also die übertragbare Gesamtseitenkraft der veränderten 

Achse im Vergleich zur zweiten Achse und es sind nur noch niedrigere Kurvenge-

schwindigkeiten möglich (Schranz, 2018, S. 6). 

Um besser zu verstehen, wie sich die Radlastverschiebung bei härteren Federn im 

Vergleich zu weicheren verhält, wird eine Grenzwertbetrachtung durchgeführt. 

Hierzu betrachtet man einen Traktor, der an der Hinterachse starr ausgeführt ist, 

die Federrate also gegen unendlich strebt. An der Vorderachse besitzt er keine Fe-

dern und ist in der Mitte beweglich gelagert. Die Federung ist nicht vorhanden, des-

halb unendlich weich. Fliehkräfte, die während einer Kurvenfahrt oder durch eine 
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schräge Fahrbahn entstehen, greifen im Schwerpunkt des Fahrzeugs an. Würde 

man dieses Modell nun einseitig auf eine Rampe fahren und in der Mitte freischnei-

den, so würde der vordere Teil des Fahrzeugs umfallen, da dort keinerlei Radlast-

verschiebung stattfindet. Das Fahrzeug überträgt dementsprechend an der VA links 

und rechts die gleichen Seitenkräfte. Das bedeutet, dass die Radlastverlagerung 

vollständig an der Hinterachse durchgeführt wird.  

In dieser Grenzfallbetrachtung übernimmt also die unendlich harte Feder die ge-

samte und die unendlich weiche keine Verlagerung. Reduziert man diesen Grenzfall 

auf herkömmliche Fahrzeuge, so kann festgestellt werden, dass die härtere Feder 

einen größeren Anteil der Radlastverlagerung übernimmt als weichere Ausführun-

gen. Dies beeinflusst das Fahrverhalten. Denn wie in Kapitel 4.3 beschrieben, sind 

Radlastverschiebungen entscheidend für das Eigenlenkverhalten, beziehungs-

weise die möglichen übertragbaren Seitenkräfte einer Achse. Werden an einer 

Achse härtere Fahrwerksfedern verbaut, verringert sich deshalb nur dort das Sei-

tenkraftpotential und sie beginnt früher wegzurutschen als mit weicheren Federn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 29: Grenzfall Vorderachse Abbildung 28: Grenzfall Hinterachse 
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4.7.3 Auswirkungen veränderter Schwingungsdämpfer 

Werden die Fahrwerksfedern verändert, ist es häufig von Vorteil, die Schwingungs-

dämpfer an die neue Federrate anzupassen. Grundsätzlich wird ein Fahrzeug bei 

einer Fahrt über einen unebenen Boden zu Schwingungen angeregt, die zu großen 

Radlastschwankungen führen. Ist keine Dämpfung vorhanden, kann es passieren, 

dass die Räder die komplette Bodenhaftung verlieren, und das Fahrzeug zu sprin-

gen beginnt. Da jedes Fahrzeug ohne Bodenkontakt nicht zu kontrollieren ist, ist 

dieser Zustand unsicher. Gleichzeitig haben Schwingungsdämpfer im Straßenver-

kehr eine Komfortfunktion. Es muss also versucht werden, die Schwingungen des 

Rads und dessen ungefederte Komponenten möglichst gering zu halten, um die 

Fahrsicherheit zu garantieren. Aber auch die Schwingungen des Aufbaus, also die 

gefederten Massen, sollten auf ein ange-

nehmes Maß reduziert werden (Heißing 

et al., 2013, S. 75).  

Beim Einfedern wirken Schwingungs-

dämpfer kurzzeitig federverhärtend, da 

die Dämpferkraft in die gleiche Richtung 

wie die Federkraft zeigt. Wird ausgefe-

dert, befindet sich der Dämpfer in der 

Zugstufe, nimmt also Federenergie auf, 

um so die entstandenen Schwingungen 

zu minimieren (Trzesniowski, 2014,       S. 

326). 

Je niedriger die Radlastschwankungen sind, desto höher die Fahrsicherheit. Dies 

wird mithilfe einer höheren Dämpfkraft D erreicht. Unter dieser Erhöhung leidet aber 

wiederum der Komfort des Fahrzeugs, da größere Aufbaubeschleunigungen ent-

stehen. Ein Minimum an Radlastschwankung muss trotzdem vorhanden sein. Wird 

dieses unterschritten, kommt die Fahrsicherheit in einen kritischen Bereich, und 

auch der Komfort wird deutlich schlechter. In Abbildung 30 ist dieser Zusammen-

hang zwischen Dämpferkraft, Radlastschwankung und Aufbaubeschleunigung 

schematisch dargestellt. Ist die Dämpfkraft durch einen unpassenden Schwin-

gungsdämpfer zu hoch, ist es für die Feder nicht mehr möglich, ihre Aufgabe zu 

erfüllen, das Rad den Bodenwellen nachzuführen und so ständigen Bodenkontakt 

zu bewahren. Das Rad beginnt ähnlich wie bei deutlich zu weicher Dämpfung zu 

springen. Die Federrate c zu erhöhen hat dabei keinen großen positiven Effekt. Die 

Bodenhaftung würde sich etwas verbessern, jedoch muss hier die oben genannte 

Grenze der maximalen Dämpfung beachtet werden, da sich die 

Abbildung 30: Abstimmung zwischen Fahrkomfort 

und Fahrsicherheit (Trzesniowski, 2014, S. 330) 
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Radlastschwankungen sonst wieder erhöhen (Trzesniowski, 2014, S. 329 f.). 

Werden im Zuge von Tuningmaßnahmen Veränderungen vorgenommen, verzichtet 

man meist auf Komfort, um die Fahrsicherheit beziehungsweise die Bodenhaftung 

und die Kurvengeschwindigkeit zu erhöhen. Deshalb tendiert man zu strafferen 

Dämpfern, als zu den im Serienzustand verbauten. 

 

4.8 Zusammenstellung der Auswirkungen einzelner 
Veränderungen auf das Eigenlenkverhalten 

Tabelle 7: Auswirkungen einzelner Veränderungen auf das Eigenlenkverhalten 

Tuningmaßnahme Auswirkung Tendenz des Eigenlenk-

verhaltens 

Härterer Stabilisator VA Radlastdifferenz an VA 

steigt, und sinkt an HA 

Untersteuern 

Härterer Stabilisator HA Radlastdifferenz an VA 

sinkt und steigt an HA 

Übersteuern 

Härtere Feder VA Radlastdifferenz an VA 

steigt und sinkt an HA 

Untersteuern 

Härtere Feder HA Radlastdifferenz an VA 

sinkt und steigt an HA 

Übersteuern 

Spurverbreiterung VA Hebelarm an VA wird grö-

ßer → Radlastdifferenzen 

VA sinken 

Übersteuern 

Spurverbreiterung HA Hebelarm an HA wird grö-

ßer → Radlastdifferenzen 

HA sinken 

Untersteuern 
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4.9 Unterschiedliche Auswirkungen einer veränderten 
Spurweite auf verschiedene Achskonstruktionen 

Zu den bereits beschriebenen Auswirkungen durch verschiedene Tuningmaßnah-

men müssen grundsätzlich die unterschiedlichen Empfindlichkeiten bestimmter 

Achskonstruktion bezüglich Spurweitenänderung betrachtet werden. Vor allem die 

spurführende Hinterachse ist dabei von großer Bedeutung. Im Folgenden werden 

die Achstypen Starrachse, Querlenkerachse und die Raumlenkerachse nach der 

Empfindlichkeit gegenüber Spurweitenänderungen differenziert dargestellt. 

4.9.1 Starrachse  

Unter einer Starrachse versteht man die Verbindung des linken und rechten Rads 

mithilfe eines Achskörpers. Dabei beeinflussen sich beide Räder gegenseitig in ih-

ren geometrischen Größen (Heißing et al., 2013, S. 430). 

In Abbildung 31 erkennt man die Starrachse 

und das mittig liegende Differential. Die gegen-

seitige Beeinflussung beider Räder lässt sich 

damit nachvollziehen. 

Tuningmaßnahmen, die eine Spurweitenände-

rung zur Folge haben, verändern das Verhalten 

dieser Achse nur gering. Lediglich der Kraftan-

griffspunkt der Radkräfte verlagert sich weiter 

nach außen und es entstehen dementsprechend größere Momente. Die Empfind-

lichkeit durch die Änderung ist also gering und es sind aufgrund der Achse keine 

besonderen Bedenken nötig. 

4.9.2 Doppelquerlenkerachse 

Die Doppelquerlenkerachse ist eine besondere Form der Einzelradaufhängungen. 

Bezeichnenderweise besteht sie aus zwei Querlenkern, wobei sich einer oberhalb 

und der andere unterhalb der Radmitte befindet, um alle Kräfte und Momente auf-

nehmen zu können. Der obere Lenker ist meistens kürzer ausgeführt, um eine bes-

sere Spur- und Sturzstabilität zu gewährleisten. Zudem hilft er bei Kurvenfahrt das 

äußere Rad Richtung negativen Sturz zu ziehen, was eine bessere Seitenkraftab-

stützung zur Folge hat.  

Diese Achse ist anfälliger für Spurweitenänderungen als eine Starrachse. Da durch 

den erhöhten Hebelarm das Moment an dieser Achse zunimmt, welches auf die 

Gummilagerung wirkt, erfährt die Hinterachse des Fahrzeugs stärkere Lenkbewe-

gungen, weshalb auch die Stabilität verringert wird (Heißing et al., 2013, S. 445 f.). 

Abbildung 31: Starrachse (Ingenieur-

kurse, o.D.) 
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4.9.3 Raumlenkerachse 

Der Achstyp, der am stärksten von einer Änderung der Spur beeinflusst wird, ist die 

Raumlenkerachse. Diese zeichnet sich durch einzelne Lenker aus, die verschieden 

im Raum angeordnet sind und in den einzel-

nen Ebenen einen gemeinsamen Schnitt-

punkt besitzen. In Abbildung 32 ist die erste 

Raumlenkerachse, welche von Mercedes 

entwickelt wurde, zu sehen. Dabei treffen 

sich die Enden der einzelnen Lenker auf-

grund von Platzmangel durch die Bremsan-

lage und dem Rad nicht direkt, sondern en-

den vorher. Würde man sie durch das Rad 

verlängern, erhält man einen gemeinsamen 

Schnittpunkt. Optimalerweise liegt der exakt 

in der Radmittelebene. Durch elastische 

Verformungen der verschiedenen Gummila-

ger ist der statische Schnittpunkt etwas außerhalb der Radmittelebene. Mit allen 

Verformungen korrigiert liegt er dann jedoch exakt darin. Es ist ein aufwendiger Pro-

zess alle Lenker so auszulegen, dass ein Zusammenspiel entsteht und sich unter 

realistischen Bedingungen alle Lenker korrekt zueinander verhalten. Greift eine 

Kraft dann in diesem Punkt an ist das System in sich stabil und lässt keine unge-

wünschte Lenkbewegung zu. Abbildung 33 zeigt eine Ebene der Raumlenkerachse. 

Greifen die am Rad wirkenden Kräfte am virtuellen Schnittpunkt an, so ist keine 

Bewegung des Modells festzustellen, es ist also stabil.  

Abbildung 34: Raumlenkermodell verändert 

Abbildung 32: Raumlenkerachse (Mercedes-

Benz, o.D) 

Abbildung 33: Raumlenkermodell  
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Wird jetzt aber durch Distanzscheiben oder deutlich niedrigere Einpresstiefen die 

Spurweite vergrößert, verschiebt sich das Rad und somit der Kraftangriffspunkt wei-

ter nach außen (Abbildung 34). Unter Krafteinwirkung knickt das Rad nach innen 

ein und wird instabil. Abbildung 35 zeigt die Auswirkung der veränderten Lage des 

Rads. Die Konstruktion ist weich, und die gesamte Stabilität der serienmäßigen 

Achse geht verloren. Aus diesem Grund sind Spurweitenänderungen hier kritisch 

zu sehen. Eine Veränderung wirkt sich deutlich stärker auf die Fahrstabilität aus als 

es bei Schräglenker- oder Starrachsen der Fall ist.  

Es ist damit nicht nur entscheidend, ob eine Veränderung an der Hinter- oder Vor-

derachse vorgenommen wird und die direkte Auswirkung der Tuningmaßnahme be-

achtet wird, sondern es muss auch das spezifische Fahrzeug mit seiner Achs- und 

Fahrwerkskonstruktion betrachtet und bewertet werden. Gleiche Tuningmaßnah-

men führen bei verschiedenen Fahrzeugen zu verschiedenen Auswirkungen.  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 35: Instabiles Verhalten der Raum-

lenkerachse 
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4.10 Beispiel zu Auswirkungen von Fahrwerksänderun-
gen am historischen VW-Käfer  

Tuningmaßnahmen finden nicht nur bei modernen Pkws Anwendung, denn auch 

historische Fahrzeuge werden häufig verändert. Das am häufigsten getunte Fahr-

zeug mit H-Zulassung ist der VW-Käfer. Um qualitative Aussagen über dessen Tu-

ningmaßnahmen treffen zu können, muss zunächst die bei diesem Fahrzeug cha-

rakteristische Hinterachse erläutert werden. Der VW Käfer besitzt eine Pendelachse 

wie in Abbildung 36 dargestellt. Sie ähnelt einer durchgeschnittenen Starrachse, 

wobei beide Räder um den in der Mitte 

befestigten Punkt schwingen. Durch das 

hohe Rollzentrum und den Pendelachsen 

entstehen bei Federvorgängen starke 

Spur- und Sturzänderungen. Durch den 

bei Kurvenfahrt am äußeren Rad entste-

henden positiven Sturz können nur gerin-

gere Seitenkräfte übertragen werden. 

Wirken hohe Querkäfte ist es möglich, 

dass der sogenannte Abstützeffekt auf-

tritt, das Kurvenaußenrad einklappt und 

der Hinterwagen ausgehoben wird. Der Hinterwagen hebt sich über das Außenrad. 

Dadurch ist das Fahrzeug nicht mehr zu kontrollieren und überschlägt sich. Dieses 

Problem wurde durch eine Modifikation entkräftet (Heißing et al., 2013, S. 443 f.). 

Eine Ausgleichsfeder wurde zusätzlich an der Hinterachse angebracht. Diese ver-

folgte das Ziel den eben genannten Effekt zu eliminieren. Beim Käfer war diese 

Feder eine z-förmige Drehstabfeder, die auch Labilisator genannt wird. Wie beim 

Stabilisator sind die Schenkel jeweils an der Achse montiert und die Schulterlager 

am Aufbau befestigt. Der Unterschied liegt darin, dass durch die Z-Form ein Schen-

kel nach vorne und der andere nach hinten zeigt. Er wirkt deshalb schon bei gleich-

seitigem Federn und unterstützt damit die Aufbaufedern. Diese können deshalb wei-

cher gestaltet werden. Beim einseitigen Einfedern beziehungsweise Wanken 

verdreht er sich nur und wirkt nicht. Durch die weicheren Aufbaufedern ist die Wank-

steifigkeit jedoch verringert, weshalb der Begriff des Labilisators entstand. Weichere 

Federn haben wie in Kapitel 4.7.2 ersichtlich eine niedrigere Radlastdifferenz zur 

Folge, weshalb die Hinterachse höhere Seitenkräfte aufnehmen kann und damit die 

Tendenz zum Übersteuern verringert wird. Zudem wird der Effekt des Aufstützens 

reduziert, weshalb die Fahrzeuge deutlich an Fahrsicherheit gewannen (Haken, 

2015, S. 120). 

Abbildung 36: Pendelachse (Kfz-Tech, o.D.) 
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Eine unterstützende Maßnahme, um das Fahrzeug weiter zu stabilisieren, ist unter 

anderem eine Spurverbreiterung. Dadurch verringert sich die Sturzänderung der 

Räder. Ein weiterer positiver Effekt ergibt sich durch eine Tieferlegung des Fahr-

zeugs, da damit der Schwerpunkt weiter erniedrigt wird. Der Hinterwagen bockt des-

halb weniger auf, und die Gefahr des Überschlagens wird verkleinert. Natürlich gel-

ten auch in diesem Fall alle weiteren Maßnahmen, die das Untersteuern, wie in 

Kapitel 4.8 zusammengefasst dargestellt, fördern. Auch deshalb werden häufig Sta-

bilisatoren an der Vorderachse verbaut. Kritisch wird es jedoch, wenn die Zusam-

menhänge nicht bekannt sind, und falsche Tuningteile verbaut werden. Vor allem 

bei der Pendelachse ohne Ausgleichsfeder, die viele Unfälle zu verantworten hatte, 

muss deshalb genau überprüft werden, welche Komponenten sinnvoll sind und die 

Fahrsicherheit nicht verringern. Wird zum Beispiel ein Stabilisator an der Hinter-

achse angebracht, hat das den gegenteiligen Effekt der späteren VW Maßnahme 

zur Erhöhung der Sicherheit.  

4.11 Bedeutung der fahrdynamischen  Grundlagen für 
einen Sachverständigen 

Wird ein Fahrzeug mittels Tuningmaßnahmen verändert, müssen diese in vielen 

Fällen von einem Sachverständigen begutachtet und für unbedenklich, beziehungs-

weise vorschriftsmäßig, erklärt werden. Liegen für Tuningteile im Bereich des Fahr-

werks oder Räder bereits Gutachten vor, so wurden fahrdynamischen Aspekte be-

reits vorher weitgehend untersucht und geprüft. Es müssen bei der Begutachtung 

dann noch andere Dinge, wie der korrekte Einbau oder Freigängigkeit aller Fahr-

werkskomponenten, betrachtet werden, was jedoch alles in den Auflagen des Gut-

achtens beschrieben wird. 

Die in Kapitel 4 untersuchten Auswirkungen von RR-Kombinationen, Spurverbreite-

rungen, Stabilisatoren und Federungssystemen sind aber vor allem dann entschei-

dend für einen Sachverständigen, wenn noch kein Gutachten für das Fahrzeug an-

gefertigt wurde oder vom Gutachten abgewichen wird. Es muss also eine 

Einzelabnahme durchgeführt werden, bei der keine Vorprüfung stattgefunden hat. 

Die fahrdynamischen Zusammenhänge helfen, das Fahrzeug von Beginn an richtig 

einzuordnen. Wurden Komponenten verbaut, die das Fahrzeug im Bereich des Ei-

genlenkverhaltens untersteuernder werden lassen, ist es weniger kritisch zu sehen 

als potenziell übersteuernde Maßnahmen. Bei übersteuernden Maßnahmen müs-

sen verschiedene Fahrversuche durchgeführt werden, um die Fahrsicherheit besser 

bewerten zu können.   
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5 Verbesserung der Gutachtenerstellung bei 
Kombinationen von Tuningteilen 

5.1 Absichtserklärung der EU zur Reduzierung der Un-
falltoten und Schwerverletzen 

Die europäische Union hat einen Rahmen für die Verkehrssicherheitspolitik erstellt, 

der von 2021-2030 reicht. Die wichtigsten Absichten der Erklärung handeln von der 

ständigen Reduzierung der Unfalltoten und Schwerverletzten. Alle Zwischenziele 

sind der sogenannten „Vision-Zero“ unterstellt. In dieser Vision wird angestrebt bis 

2050 die Zahl der Unfalltoten und der Schwerverletzen bis auf nahezu Null zu redu-

zieren. Der mittelfristige Plan der EU lautet die Zahl der Opfer bis 2030 um 50 % zu 

reduzieren. Mithilfe weiterer Verbesserung von aktiver und passiver Sicherheit, so-

wie ständiger Entwicklung neuer Technologien sollen diese Ziele erreicht werden 

(European Comission, 2019, S. 11). 

Auch der Bereich des Tunings könnte von dieser Erklärung betroffen sein. Um alle 

Pläne zu erfüllen, besteht die Gefahr, dass Tuningmaßnahmen eingeschränkt oder 

komplett verboten werden, da dadurch Risiken entstehen, die sich negativ auf die 

Einhaltung der Ziele auswirken. Es bestehen Probleme beim Fahrzeugtuning, die 

behoben werden können, um die Fahrsicherheit weiter zu erhöhen und so der Politik 

keinen Angriffspunkt zu geben, Tuningmaßnahmen komplett zu verbieten.  

 

Abbildung 37: Ziele der EU-Verkehrssicherheitspolitik (European Comission, 

2019, S.5) 
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5.2 Problem der Bewertung von Kombinationen mehre-
rer Tuningteile 

Fahrdynamische Änderungen treten durch verschiedene Veränderungen am Fahr-

zeug auf, welche differenziert werden müssen: 

• Veränderung von bestehenden Teilen  

• Austausch durch genehmigte Bauteile, welche nach §19 Abs. 3 StVZO ein 

Gutachten besitzen 

• Austausch durch Komponenten für welche keine gültige Arbeitsgrundlage 

nach §19 Abs. 3 StVZO vorliegt, da der Verwendungsbereich nicht eingehal-

ten ist 

Liegt ein Gutachten nach §19 Abs. 3 StVZO vor und ist der Verwendungsbereich 

eingehalten werden keine weiteren fahrdynamischen Prüfungen benötigt. Im Fol-

genden wird hauptsächlich der Austausch von Komponenten ohne gültige Arbeits-

grundlage betrachtet. Die Tuningmaßnahmen aus Kapitel 4 spielen dabei eine über-

geordnete Rolle. 

Ein Gutachten für ein Teil eines Herstellers wird häufig mit anderen Komponenten 

anderer Hersteller kombiniert. Es gibt aber kaum eine Abstimmung der verschiede-

nen Komponenten. In den meisten Fällen wird bei der Gutachtenerstellung ein Bau-

teil an einem Serienfahrzeug überprüft. Doch eine Prüfung wie sich andere Verän-

derungen auswirken findet in keinem sinnvollen Maß statt. Werden trotzdem 

verschiedene Teile verbaut, liegt es am zuständigen Sachverständigen das Zusam-

menspiel, wie in Kapitel 4.11 beschrieben, zu bewerten. Mittels dieser Arbeit oder 

dem Wissen daraus lassen sich Veränderungen am Fahrzeug in Bezug auf Fahrsi-

cherheit einordnen. Die tatsächlichen Auswirkungen bei jedem individuellen Fall 

sind jedoch nicht präzise vorherzusagen. Außerdem ist es möglich, Komponenten 

zu verbauen, die das Fahrverhalten gegenseitig beeinflussen, was die Einordnung 

erschwert. 

In diesen Fällen sind Fahrversuche zwingend nötig. Der Sachverständige führt 

diese durch, indem er im Straßenverkehr das Fahrverhalten des Fahrzeugs über-

prüft. Probleme dabei sind vor allem die immer unterschiedlichen Prüfbedingungen. 

Aber auch die Möglichkeit, im öffentlichen Raum Grenzbereiche zu erproben, sind 

begrenzt und gefährlich. Wurden die Fahrversuche abgeschlossen, folgt eine Be-

wertung des Sachverständigen, ob das Fahrzeug weiter sicher und zulässig ist. Der 

Einfluss unterschiedlicher Randbedingungen kann das Ergebnis unter Umständen 

verfälschen, beziehungsweise zu positiv erscheinen lassen. Außerdem ist die Be-

wertung ohne genaue Messwerte kritisch zu sehen. Um eine Vergleichbarkeit her-

zustellen müsste die gesamte Überprüfung einheitlich durchgeführt und aufgrund 
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von Messwerten eine Entscheidung über die Fahrsicherheit getroffen werden.  

5.3 Ergänzende Prüfungen zur Kombination mehrerer 
Tuningteile 

Um objektivere, einheitlichere Messwerte zur Fahrdynamik zu erhalten, sind die 

Technischen Dienste gefragt. Diese erstellen schon jetzt im Auftrag der Tuningteil-

ehersteller Gutachten, um die Zulässigkeit der Teile zu bestätigen. Um Kombinatio-

nen von Tuningmaßnahmen besser zu überprüfen müssten zusätzlich eine Kreis-

fahrt (Kapitel 5.3.1) und eine Bremsung (Kapitel 5.3.2) durchgeführt werden, um 

dynamische Auswirkungen besser zu analysieren. Vor allem im Bereich mehrerer 

Veränderungen, die gleichzeitig auftreten, sind diese Erweiterungen nötig. Es 

müsste zunächst jeweils das Serienfahrzeug gemessen werden, und anschließend 

das mit den Tuningmaßnahmen veränderte. Die Prüfbedingungen sind vorher fest-

zulegen und müssen bei jedem Fahrzeug und jeder Fahrt identisch aussehen. Eine 

genau definierte Fahrbahnbeschaffenheit auf einer definierten Strecke muss vorlie-

gen. Jedes Fahrzeug wird mit einem Gierratensensor und einer Möglichkeit der 

exakten Geschwindigkeitsmessung ausgestattet.  

5.3.1 Kreisfahrt  

Die erste Prüfung findet auf einer Kreisbahn statt, auf der sich das Fahrzeug bewe-

gen muss. Diese weist einen festgelegten Radius auf. Zudem muss in der Kreisbahn 

eine definierte Bodenwelle vorhanden sein, um realistische Bedingungen herzustel-

len. Die Kreisfahrt findet unter immer höherer Geschwindigkeit statt, bis der Grenz-

bereich erreicht wird und das Fahrzeug beginnt auszubrechen. Dabei werden die 

im Serienzustand wirkenden Beschleunigungen mit den veränderten verglichen und 

Abbildung 38: Kreisfahrt 
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bewertet. Auch ein Lastwechsel muss während der Fahrt stattfinden, um einen mög-

lichst realitätsnahen Zustand zu erreichen, da dieser zu unkontrollierbarem Verhal-

ten führen kann. 

5.3.2 Vollbremsung 

Die zweite Prüfung soll das Fahrverhalten bei einer Vollbremsung simulieren. Denn 

wie unter anderem in Kapitel 4.4.2 dargestellt, kann sich die Bremsstabilität durch 

Tuningmaßnahmen erheblich verringern. Auf einer Strecke muss mit konstanter Ge-

schwindigkeit gefahren werden und eine 

Vollbremsung durchgeführt werden. Der 

Bodenbelag besteht halbseitig aus As-

phalt und einem speziell definiertem 

Kunststoffbelag, damit Reibwertunter-

schiede auftreten. Gemessen wird bei die-

ser Prüfung zum einen sowohl der Brems-

weg im Serien-, als auch im veränderten 

Zustand und zum anderen, wie exakt die 

Spur gehalten wird, beziehungsweise wie 

stark das Fahrzeug von der Spur ab-

weicht. Denn trotz moderner, elektrischer 

Regelsysteme kann das Fahrzeug bei ver-

änderten Komponenten von der Spur ab-

weichen. Dies liegt vor allem daran, dass 

alle Systeme auf den Serienzustand abge-

stimmt sind.  

 

 

Die Auswertung der Ergebnisse findet dahingehend statt, dass sich im Vergleich zur 

Serie die Werte des Regelzykluses entweder verbessern, gleichbleiben oder nur in 

einem vorher definierten Maße verschlechtern dürfen. Je nachdem wie der Herstel-

ler sein Tuningteil, beispielsweise ein Verstellfahrwerk, anbieten möchte, müssten 

zu dem Fahrwerk selbst weitere Kombinationen getestet werden. Zum Beispiel fin-

den Messungen in Verbindung mit Distanzscheiben statt. Im Gutachten kann dann 

nach einer Vielzahl an Tests genau beschrieben werden in welchem Bereich der 

Einpresstiefe das Verstellfahrwerk den Mindestanforderungen entspricht und dem-

entsprechend ein sicheres Fahrverhalten gewährleistet ist. Mit dieser Überprüfung 

wird genau beschrieben mit welchen weiteren Tuningmaßnahmen das getestete 

Teil kombiniert werden darf. Je mehr verschiedene Komponenten getestet wurden, 

Abbildung 39: Bremsung 



 

- 59 - 

 

desto größer ist die Auswahl der durch den Hersteller angebotenen Artikel.  

In einer weiteren Arbeit müssten zu den beschriebenen Versuchen weitere Unter-

suchungen durchgeführt werden, um die genauen Parameter und Prüfabläufe zu 

bestimmen. 

5.4 Selbstschutz der Tuningbranche vor Restriktionen 
durch die Politik 

Politische Absichtserklärungen sind ernst zu nehmen. Eine Verschärfung im Be-

reich Umweltschutz und Geräuschbelästigung ist bereits voll im Gang. Staatliche 

Eingriffe bei Sport- beziehungsweise Klappenauspuffanlagen sind bereits deutlich 

spürbar, da diese in allen Fahrzuständen die Grenzwerte einhalten müssen. 

Aufgrund des Rahmenkonzepts für die Straßenverkehrssicherheit der Europäi-

schen Union ist es sinnvoll, Maßnahmen zu ergreifen, bevor Lücken im Bereich des 

Tunings aufgedeckt werden und es möglicherweise zu einem kompletten Verbot 

kommt. Mit den Prüfungen in Kapitel 5.3 und weiteren Reformen würde sich die 

Tuningbranche im Voraus selbst schützen. Die Tuningindustrie ist vor allem in 

Deutschland weit verbreitet, weshalb auch ein großer wirtschaftlicher Faktor be-

dacht werden muss. Da es mit dem beschriebenen System jedem Unternehmen 

selbst überlassen ist, wie viele kompatible Tuningteile es prüfen lässt, ergibt sich 

eine in jeder Hinsicht positive Situation. Die Wirtschaftlichkeit ist weiter gewährleis-

tet, und die Sicherheit wird durch einheitliche Messungen erhöht. Zugleich wird ein 

Teil der Verantwortung, die jeder Sachverständige bei Einzelabnahmen trägt, abge-

geben und es gibt einheitliche Entscheidungen über die Verkehrstauglichkeit bei 

getunten Fahrzeugen. Weiterhin müssen Sachverständige die ihnen möglichen Prü-

fungen wie der nach ausreichender Freigängigkeit oder Radabdeckung durchfüh-

ren, sowie den korrekten Verbau aller Komponenten überprüfen und die Gesamtsi-

tuation bewerten.  
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6 Zusammenfassung und Ausblick 

Neben der Betrachtung von rechtlichen Grundlagen und einer allgemeinen Über-

sicht über die gängigsten Tuningmaßnahmen, hat sich diese Arbeit vor allem mit 

den direkten Auswirkungen einiger Veränderungen auf die Fahrsicherheit beschäf-

tigt. Es wurde hierbei speziell auf Maßnahmen im Bereich der RR-Kombinationen, 

Spurverbreiterungen, Stabilisatoren und dem Fahrwerk eingegangen.  

Bei den Untersuchungen stellte sich vor allem heraus, dass es bei der endgültigen 

Bewertung entscheidend ist, ein gesamtes Fahrzeug zu betrachten. Aber auch die 

Sicht auf die einzelne Tuningmaßnahme ist wichtig, um sie sicherheitstechnisch 

richtig einordnen zu können. Es fällt zudem auf, dass sich viele Veränderungen im 

untersuchten Bereich auf das Seitenführungskraft-Radlast Diagramm, also der Rad-

lastverschiebung zurückführen lassen, weshalb es in dieser Arbeit eine zentrale 

Rolle spielt. Grundsätzlich sollten nur die in Tabelle 7 erläuterten Maßnahmen 

durchgeführt werden, welche ein untersteuerndes Eigenlenkverhalten nach sich zie-

hen. Es sei denn, es kann mit weiteren Untersuchungen bewiesen werden, dass 

sich das Fahrzeug trotz Veränderungen sicher fahren lässt. Diese Untersuchungen 

können aber wie im Lösungsvorschlag noch verbessert und ausgebaut werden.  

Zukünftige Forschungen könnten genauere Details und Prüfabläufe für diese zu-

sätzlichen Untersuchungen entwickeln und an dieser Arbeit anknüpfen. Des Weite-

ren ist es vorstellbar noch andere Bereiche, wie die Aerodynamik oder das Motor-

tuning, in Bezug auf die Fahrsicherheit genauer zu untersuchen. Denn unabhängig 

von der Entwicklung der Automobilindustrie werden Tuningmaßnahmen an Fahr-

zeugen, insofern sie rechtlich erlaubt sind, weiter bestehen und sich mit der verän-

derten Fahrzeugwelt weiterentwickeln.  
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7 Anlage 

7.1 Spur 

Unter der Spur bzw. der Spurweite s versteht man den Abstand der beiden Radauf-

standspunkte einer Achse (Schramm, Hiller, & Bardini, 2018, S. 115).  

Je größer die Spurweite, desto breiter ist ein Fahrzeug. Dies hat einige fahrdynami-

sche Auswirkungen, die in Kapitel 4.4 erläutert sind. Die beiden offensichtlichsten 

Nachteile sind jedoch die Vergrößerung der Luftangriffsfläche, was wiederum den 

Luftwiderstand erhöht und die Erhöhung des Gewichts (Trzesniowski, 2014, S. 27). 

In den meisten Fällen laufen die Räder nicht exakt geradeaus, sondern zeigen et-

was zueinander nach innen. Diese Stellung nennt man Vorspur und ist in Abbildung 

40 skizziert dargestellt. Die statische Vorspur berechnet sich aus der Differenz zwi-

schen den Längen B und C. Sie kann aber auch 

als statischer Winkel beschrieben werden. Der 

Winkel „zwischen der Fahrzeugmittelebene in 

Längsrichtung und der Schnittlinie der Radmittel-

ebene eines Rads mit der Fahrbahnebene“ 

(Trzesniowski, 2014, S. 262) wird als Vorspur-

winkel (δVS) bezeichnet. 

Es ist auch möglich, dass beide Räder nach au-

ßen, voneinander weg zeigen, was Nachspur 

genannt wird. Eine leichte Vorspur begünstigt die 

Stabilität des Geradeauslaufs. Das lässt sich am 

Beispiel eines Fahrzeugs auf einer leicht geneigten Fahrbahn erklären. Aufgrund 

der Wasserableitung weisen alle Fahrbahnen eine leichte Neigung auf. Besitzt das 

Fahrzeug keine Vorspur, so würde es immer in Richtung Gefälle ziehen, was keinen 

stabilen Geradeauslauf darstellt. Wurde es aber auf eine leichte Vorspur eingestellt, 

tritt dieses Verhalten nicht auf und es fährt stabiler geradeaus. Dies liegt an der 

leichten Radlastverschiebung durch das schief gestellte Fahrzeug. Das Rad, wel-

ches tiefer liegt erfährt durch die größere Radlast höhere Kräfte. Durch die Vorspur 

zeigt auch das Rad mit der größeren Kraft nach innen und fährt deshalb der Neigung 

entgegen. Die Hangabtriebskraft hebt sich also mit der durch die Radlastverschie-

bung erhöhten Kraft auf und das Fahrzeug läuft geradeaus.  

Während der Fahrt wirken jedoch unter anderem Rollwiderstandskräfte, die die Rä-

der aufgrund elastisch gelagerter Gelenke in eine andere Stellung drücken. Bei nicht 

angetriebenen Rädern werden sie nach hinten gedrückt und bei angetriebenen zie-

hen die Antriebskräfte die Räder nach vorne. Um diesen Phänomenen 

Abbildung 40: Spur (Schramm et al., 
2018, S. 117) 
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entgegenzuwirken stellt man nicht angetriebene auf Vorspur und angetriebene Rä-

der auf eine leichte Nachspur ein. Damit gleichen die eben genannten Kräfte die 

Spur wieder aus und es entsteht ein paralleler Geradeauslauf, welcher den gerings-

ten Widerstand aufweist. (Trzesniowski, 2014, S. 263) 

7.2 Radsturz 

Unter dem Radsturz oder Sturz versteht man eine von hinten oder vorne betrachtete 

Neigung des Rads. Der Sturzwinkel ist demnach der Winkel zwischen der Radmit-

telebene und einer senkrechten Ebene auf die Fahrbahn. Dieser ist positiv, wenn 

das Rad an der Oberseite weiter nach außen steht, also nach außen geneigt ist. 

Negativer Sturz liegt vor, wenn das Rad nach innen, Richtung Fahrzeug geneigt ist. 

(Trzesniowski, 2014, S. 260). 

Moderne Kraftfahrzeuge weisen in den meisten Fällen einen leicht negativen Sturz 

auf, da damit mehr Fahrstabilität erreicht werden kann. Die Räder drücken aufei-

nander zu und haben eine gewisse Vorspannung, ähnlich einer Vorspur, was einen 

besseren Geradeauslauf zur Folge hat. Dieser sollte nicht zu groß sein, um Fahrwi-

derstände und Reifenverschleiß klein zu halten. Außerdem sinkt die Auflagefläche 

des Reifens durch die Schrägstellung, was den Grip, also die Haftung an der Straße, 

sowohl beim Beschleunigen als auch beim Bremsen verringern lässt. In Kurven hin-

gegen wirkt sich der negative Sturz positiv aus. Durch die Radlastverteilung und die 

Belastung des kurvenäußeren Rads wird dieses auf die Straße gedrückt. Da das 

Rad im statischen Zustand einen negativen Sturz aufweist, wird dieser bei Kurven-

fahrt verringert und das Fahrzeug erlangt eine größere Aufstandsfläche, weshalb es 

größere Seitenkräfte aufnehmen kann. Es muss ein geeigneter Kompromiss gefun-

den werden, der sowohl die Geradeaus-, als auch die Kurvenfahrten berücksichtigt 

(Heißing et al., 2013, 2013, S. 25). 

7.3 Lenkachsenspreizung 

Die in Abbildung 41 zu sehende blaue Linie stellt die Lenkachse eines Fahrzeugs 

dar. Diese verläuft durch den oberen und unteren Drehgelenkpunkt der Aufhän-

gung. Konstruktionsbedingt ist sie im Vergleich zur Vertikalachse immer leicht nach-

hinten und innen geneigt, um dem Fahrzeug Stabilität zu verleihen. Die Lenkach-

senspreizung δ ist dementsprechend der Winkel dieser Lenkachse und der 

Vertikalachse auf der Fahrbahn. Er ist positiv, wenn eine Neigung zur Innenseite 

besteht. Schon aufgrund von Platzmangel entsteht dieser Winkel. Um einen mög-

lichst kleinen Hebelarm zu den auf das Rad wirkenden Kräften zu erreichen, ver-

sucht man den unteren Gelenkpunkt so weit wie möglich nach außen, in das Rad 

zu setzen. Der obere Gelenkpunkt kann aber dann nicht genauso weit nach außen 
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gesetzt werden, da das Rad selbst im Weg ist, weshalb er weiter innen angebracht 

werden muss. Auch deshalb gibt es einen Spreizungswinkel, der zudem den Lenk-

rollradius bestimmt (Heißing et al., 2013, S. 27 f.). 

7.4 Lenkrollradius 

Der Lenkrollradius rS ist wie in Abbildung 41 zu sehen der Abstand zwischen der 

Radmittelebene des Rades auf der Fahrbahn und dem Schnittpunkt der verlänger-

ten Lenkachse und der Fahrbahn. Dieser kann 

ebenfalls einen positiven, wie auch einen ne-

gativen Wert annehmen. Abbildung 41 zeigt ei-

nen positiven Lenkrollradius, da der Schnitt-

punkt der Lenkachse mit der Fahrbahn weiter 

innen am Fahrzeug liegt als der der Radmittel-

ebene. Ist dies umgekehrt spricht man von ei-

nem negativen Lenkrollradius. In der Praxis 

liegt er meistens in der Nähe von 0 bis zu ei-

nem leichten negativen Wert (Heißing et al., 

2013, S. 28). 

 

 

7.5 Nachlauf 

Auch der Nachlauf kann zum einen als Winkel, dem sogenannten Nachlaufwinkel 

oder als Weg, der Nachlaufstrecke, dargestellt werden. Der Winkel ist dahingehend 

definiert, wie weit sich die Lenkachse bei seitlicher Betrachtung des Fahrzeugs in 

Bezug auf die Senkrechte, nach hinten oder vorne neigt. In 

Abbildung 42 wird er als Winkel τ bezeichnet. Dieser Win-

kel bildet die Nachlaufstrecke nl, welche als Strecke zwi-

schen dem Radaufstandspunkt und dem Schnittpunkt der 

Fahrbahnebene sowie der verlängerten Lenkachse be-

schrieben wird. Von Vorlauf oder einem negativen Nach-

lauf spricht man, wenn die Lenkachse nach vorne geneigt 

ist, der Durchschlagpunkt also hinter dem Radaufstands-

punkt liegt. Dies tritt aber vor allem aufgrund schlechter 

Fahrstabilität nie ein. Denn die Nachlaufstrecke ist ent-

scheidend für Spurhaltungsstabilität und Lenkrückstellung, 

da das Rad der Lenkachse hinterherläuft und somit immer 

Abbildung 41: Lenkrollradius und Sprei-
zung (Heißing et al., 2013, S. 28) 

Abbildung 42: Nachlauf 
(Schramm et al., 2018, S. 
118) 
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in der Spur bleibt. Aufgrund des Nachlaufs und Seitenkräften bei Kurvenfahrten, 

wird die Lenkrückstellung gefördert (Heißing et al., 2013, S. 28 f.). 

7.6 Schräglaufwinkel 

Der Schräglaufwinkel beschreibt den Winkel, zwischen der tatsächlichen Richtung 

des Fahrzeugs im Radaufstandspunkt und dem Geschwindigkeitsvektor des Rades, 

der durch die Radmittelebene verläuft. Um Seitenkräfte bei Kurvenfahrt oder andere 

Störkräfte aufnehmen zu können, ist Querschlupf nötig. Der Schräglaufwinkel ent-

steht aufgrund dieses Querschlupfs beziehungsweise den ausgeübten Seitenkräf-

ten. Diese Größe ist mit den Reifen und Fahrbahnkomponenten die wichtigste, 

wenn es um die Übertragung von Seitenkräften geht (Heißing et al., 2013, S. 30). 

7.7 Roll-, Momentan-, Wankzentrum 

Jedes bewegte Bauteil, vor allem in Bezug auf das Fahrwerk dreht sich um einen 

bestimmten Punkt. Dieser Punkt ist ein Momentanpol und ist abhängig von der ver-

wendeten Achsgeometrie, weshalb er jeweils unterschiedlich konstruiert wird. Das 

Momentanzentrum, welches bei Kraftfahrzeugen auch Roll- oder Wankzentrum ge-

nannt wird, ist der Punkt, „um den sich aufgrund der kinematischen Gesetzmäßig-

keiten der Fahrzeugaufbau gegenüber den Radaufstandspunkten verdrehen 

würde.“ (Henker, 1993, S. 108)  

Die Vorder- und Hinterachse besitzen beide ein eigenes Rollzentrum, welche auf 

der Fahrzeugmittelebne liegen. Will man das Wankzentrum herausfinden bezie-

hungsweise konstruieren, müssen zunächst der Radaufstandspunkt und die Quer-

pole herausgefunden werden. Der Querpol ist der Punkt, um den das Rad im Bezug 

Abbildung 43: Konstruktion des Rollzentrums 
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zum Fahrzeug dreht. Bei einer Doppelquerlenkerachse ist dieser einfach zu bestim-

men, denn er ergibt sich aus dem Schnittpunkt der beiden gedachten Linien der 

verlängerten Querlenkern. Verbindet man auf beiden Radseiten den Radaufstand-

spunkt mit dem dazugehörigen Querpol entsteht wiederum ein Schnittpunkt, der das 

Rollzentrum darstellt. Die Lage des Wankzentrums im Vergleich zum Fahrzeug-

schwerpunkt ist entscheidend für die Größe des Hebelarms, die das Wanken verur-

sacht. Die Höhe und der Abstand des Querpols zum Radaufstandspunkt ist eben-

falls wichtig. Je größer der Abstand und je niedriger der Querpol liegt, desto 

niedriger fallen die Änderungen von Spur und Sturz beim Ein- und Ausfedern aus 

(Trzesniowski, 2014, S. 264 f.). 

 


